
ORIENTIERUNG 
UNSERER GASTRO-PARTNER

Mittwoch, 10. Mai 2023, Grosser Saal Stürmeierhuus

BAUICM
Temporär & Dauerstellen



REFERENTEN / THEMEN
Marco Lucchinetti, Kommunikation/Moderation

Begrüssung/Organisation/Finanzierung/Vertragswesen Sabrina Berri

Lebensmittelpolizeiliche Vorschriften     Gisela Ruf (Kant. Labor)

Konsumationsgutscheine/Checks/Versicherung   Marco Lucchinetti

Festgelände/Organisation      Ruedi Meier

Brandschutztechnische Vorschriften     Ruedi Meier

Lärmvorschriften        Ruedi Meier

Sicherheit/Sanität        Ruedi Meier

Abfall/Entsorgung        Ruedi Meier

Infos für Festwirte       Peter Seifriz

Suchtprävention für Jugendliche     Peter Seifriz

Verpflegung während der Aufbauphase    Peter Seifriz

Offizieller Festlieferant       Roger Schmidinger

Weininger Weine am Schlierefäscht     Peter Seifriz

Festlieferant Weine       Peter Seifriz

Müller Bräu Baden       Peter Seifriz

Metzgerei Künzli        Peter Seifriz

cup & more         Ernst Brunner

Unterhaltung - Bühnen       Barbara Gysling

Werbung/Kommunikation      Marco Lucchinetti

Sponsoring         Albert Schweizer

Verschiedenes/Umfrage/Schluss     Sabrina Berri 



HERZLICH WILLKOMMEN
Sabrina Berri, OK-Präsidentin

Organisation und Finanzierung

Kern-OK
Sabrina Berri   Präsidentin
Markus Bärtschiger  Stadtpräsident/Verbindung zum Stadtrat
Barbara Gysling  Aktivitäten/Programm
Marco Lucchinetti  Finanzen/Kommunikation
Ruedi Meier   Infrastruktur/Festgelände/Sicherheit
Albert Schweizer  Sponsoring
Peter Seifriz   Gastronomie

Zudem umfassen diverse OK-Teams weitere 43 weitere Personen

Finanzen
Geplante Ausgaben: rund 1,5 Mio Franken. Die geplanten Einnahmen bewegen sich in gleicher 
Höhe. Der Beitrag der Stadt beträgt Fr. 400‘000.–. Die übrigen Einnahmen setzen sich aus 
verschiedenen Positionen zusammen, wobei das Sponsoring mit rund Fr. 888‘000.– besonders
ins Auge sticht. Aus der Gastronomie sind Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 250‘000.– 
budgetiert.

Festzeiten
Zeiten allgemeiner Festbetrieb:
     Keine Musik mehr ab
Freitag 1. September 2023 17.00 - 04.00 Uhr 02.00 Uhr
Samstag 2. September 2023 08.00 - 04.00 Uhr 02.00 Uhr
Sonntag 3. September 2023 09.00 - 24.00 Uhr 
Montag 4. September 2023 10.00 - 24.00 Uhr 
Dienstag 5. September 2023 10.00 - 24.00 Uhr 
Mittwoch 6. September 2023 10.00 - 24.00 Uhr 
Donnerstag 7. September 2023 10.00 - 02.00 Uhr 02.00 Uhr
Freitag 8. September 2023 10.00 - 04.00 Uhr 02.00 Uhr
Samstag 9. September 2023 08.00 - 04.00 Uhr 02.00 Uhr
Sonntag 10. September 2023 09.00 - 18.00 Uhr 



 

 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Gastro-Partner 
 

SCHLIEREFÄSCHT 2023 

 
1. Sortiment / Lieferanten / Verkaufspreise 
1.1 Der Gastro-Partner verpflichtet sich, die in der Beilage „Pflichtsortiment und 

Deklarationsvorschriften“ aufgeführten Produkte in seinem Sortiment zu führen 
und exklusiv über die offiziellen Partner/Lieferanten zu beziehen. 

 
1.2 Getränke (alkoholfreie Getränke, Biere, Weine und Spirituosen) dürfen aus-

schliesslich über die offiziellen, vom OK autorisierten Partner/Lieferanten 
bezogen werden. Nicht autorisierte Getränkelieferanten werden durch das OK 
weggewiesen. 

 
1.3 Die Pflicht- und Mindestpreise gemäss Liste sind für die Betreiber bindend und 

integrierender Bestandteil des Gastro-Vertrages. 
 
1.4 Sich in der Art konkurrenzierende Biere, Mineralwasser, Tafel- und Energy 

Getränke dürfen neben dem aufgeführten Sortiment nicht geführt werden. 
 
1.5 Der Betreiber akzeptiert, dass seine Kontaktdaten zwecks Kontaktaufnahme 

durch OK-Mitglieder, Lieferanten und Partner etc. im Zusammenhang mit dem 
Schlierefäscht 2023 weitergegeben werden. 

 
1.6 Das Platzieren jeglicher Tabakwerbung ist verboten. 
 
1.7 Die Betreiber dürfen nicht direkt ab der Küche verkaufen, ansonsten wird die 
 Küche als Marktfahrerstand mit Fr. 200.00 pro Quadratmeter nachverrechnet. 
 
1.8 Take a Way nach der Bestellung beim Servicepersonal ist erlaubt. 
 
1.9 Fliegender Verkauf von Getränken und Food mit Bauchladen, Wagen etc. 
 ausserhalb der gemieteten Fläche ist nicht erlaubt. 



Pflicht- und Mindestpreise 
Schlierefäscht 2023   
                                  
 
 
 
Pflichtpreise Getränke: 
Bier Lager  50cl Fr. 6.50 
Bier Dosen 50cl  Fr. 6.50 
Bier offen  pro dl   Fr. 1.30 
    
Mineral- und Süsswasser 50cl PET Fr. 5.00 
Mineral- und Süsswasser   pro dl  Fr. 1.00 
    
Energy Getränk 25cl  Fr.

  
6.00 

 
Pflichtpreise Speisen: 
Cervela 140gr. Fr. 7.00 
Kalbsbratwurst 140gr. Fr. 7.00 
Schweinsbratwurst 140gr. Fr.

  
7.00 

 
Die Preise und das Gewicht dürfen nicht unterschritten werden. Ist jedoch 
eine Wurst schwerer und von der Zusammensetzung spezieller darf sie 
teurer verkauft werden. 
 
 
Mindestpreise: (Dürfen nicht unterschritten werden) 
Spezial-Biere in kleinen Flaschen 33cl Fr. 6.50 
Rotwein pro dl   Fr. 4.00 
Weisswein pro dl Fr. 4.00 

 Prosecco / Schaumweine pro dl Fr. 7.00 
Longdrinks / Cocktails   Fr. 13.00 
Kaffee / Tee  Fr. 3.50 
        
 
 
Schlieren, 28.08.2022 / OK Schlierefäscht 

PFLICHT- UND MINDEST-
PREISE 2023 



 

 

Pflichtsortiment und 
Deklarationsvorschriften 
Schlierefäscht 2023 
 
Die folgenden Angaben gelten für das Schlierefäscht 2023. Alkoholfreie 
Getränke, Biere, Weine und Spirituosen dürfen ausschliesslich über die 
offiziellen, durch das OK Schlierefäscht autorisierten Lieferanten bezogen 
werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Offizielle Partner/Lieferanten: 
Fest-Service Schmidinger GmbH, Brauereien Falken/Müller, 
Varela & Orvina AG und Weininger Weine 
 
Die Partner/Lieferanten werden Ihnen rechtzeitig die Angebotslisten 
zustellen. 
 
 
Bier (offen oder Dose): 
Biere der Brauereien Falken/Müller, welche auf der Sortimentsliste der 
Firma Fest-Service Schmidinger GmbH stehen. 
 
 
Wein, Schaumwein und Champagner: 
Jeder Gastro-Betrieb, welcher Wein im Angebot hat muss einen weissen 
oder roten Weininger Wein führen. Einkauf und Auswahl direkt bei dem 
Winzer. 
Alle anderen Weine müssen über Varela & Orvina AG (5dl/7dl Weine) oder 
Fest-Service Schmidinger GmbH (5dl/7dl Weine) bezogen werden. 
 
 
Alkoholfreie Getränke: 
Sofern im Angebot des Gastro-Betriebes, sind folgende Marken zu 
beziehen: 
5 dl: Eptinger rot und blau, Eptinger Citro, Eptinger Pepita, Eptinger 
Orange, Coca-Cola, Coca-Cola zero, Möhl Shorley, Rivella rot und blau, 
Thomas Henry Bitter Lemon, Thomas Henry Schweppes, Thomas Henry 
Ginger Beer 
 
2.5dl Red Bull 
 
Das Sortiment darf erweitert werden durch: 



 

 

Alle Produkte, welche auf der Sortimentsliste der Firma Fest-Service 
Schmidinger GmbH stehen. 
 
 
Spirituosen: 
Alle Produkte, welche auf der Sortimentsliste der Firma Fest-Service 
Schmidinger GmbH stehen, können angeboten werden. 
 
 
Erweitertes Angebot: 
Produkte, welche vom Gastro-Partner selbst importiert oder hergestellt 
werden oder für das Konzept unerlässlich sind dürfen nach Absprache mit 
dem OK geführt werden. 
 
 
Angebotskarten: 
Die nachfolgenden Vorschriften sind zu beachten: 
 
Deklarationsvorschriften: 
Bei den Spirituosen und Longdrinks müssen zwingend die Alkohol-
Volumen-Prozente und die Ausschankmenge angegeben werden. 
Cocktails, welche mehrere Spirituosen enthalten, sind von dieser Auflage 
befreit.  
 
Auf allen Karten muss folgender Hinweis stehen: 
Für jeden Artikel (Getränke und allenfalls Verpflegung) wird ein Depot von 
Fr. 2.00 erhoben. 
 
Dieses Depot ist obligatorisch zu verlangen. Logischerweise gilt hier auch 
der normale Menschenverstand: Bei Tischrechnungen in Gastro-Betrieben 
darf selbstverständlich am Schluss bei der Bezahlung das Depot auf alle 
Artikel verrechnet werden. Hier gilt einfach: Kein Gast verlässt den 
Gastro-Betrieb mit einem Artikel ohne Depot! Wir bitten zu Gunsten 
eines sauberen Schlierefäschts dies konsequent durchzusetzen.  
An allen Baren muss zwingend bei jeder Bestellung das Depot verrechnet 
werden, da die Kontrolle sonst praktisch unmöglich ist. 
 
Alle Speisen- und Barkarten müssen bis spätestens 30. Juni 2023 zur 
Abnahmekontrolle eingereicht werden. Bitte sende Sie Ihre Dokumente als 
pdf. oder doc. an folgende Adresse: rowisc@bluewin.ch  
 



 

 

Sie erhalten dann bis Mitte August die Korrekturen oder Druckfreigabe für 
Ihre Angebotskarte. 
 
Beispiel Deklaration: 
 
Longdrinks: 
 

    
Whiskey Cola 4cl 40Vol.% Fr. 13.00 
Gin Tonic      4cl 40Vol.% Fr. 13.00 
Gummibärli 4cl 24Vol.% Fr. 13.00 
     
Spirituosen : 
 

    
Grappa Prosecco 
Paladin 

2cl 40Vol.% Fr 7.00 
Vieille Prune 2cl 42Vol.% Fr. 6.00 
     
Cocktails: 
 

    
Sex on the Beach 
  

Vodka, White Peach, Orange- and 
Cranberry Juice 

 
 

 Fr. 14.00 

     
Bier:    
Bier: 
 

    
Müllerbräu     5dl  Dose Fr. 6.50 
     
Softdrinks : 
 

    
Coca-Cola       5dl  Pet Fr. 5.00 
 
Für jeden Artikel (Getränke und Verpflegung) wird ein Depot von 
Fr. 2.00 erhoben. 
  
 
Zelte und Infrastruktur: 
Vom OK Schlierefäscht wird die Fest-Service Schmidinger GmbH, Roger 
Schmidinger, 044 735 40 10 empfohlen. Es steht aber jedem Gastro-
Partner frei, seine eigenen Lieferanten zu berücksichtigen 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Peter Seifriz  079 663 46 78 peter.seifriz@bluewin.ch 
Roger Schmidinger 044 735 40 10 bestellung@feste-schmidinger.ch  
 
Schlieren 08. August 2022 / OK Schlierefäscht 



Abrechnungsformular Gastro-Partner

Gastro-Partner Platz-Nr.

Name/Vorname

Abrechnung Konsumations-Gutscheine

Anzahl Betrag Fr. Datum Unterschrift
Stadtbüro

0.00

Abrechnung Checks

Anzahl Betrag Fr. Datum Unterschrift
Stadtbüro

Guthaben total 0.00

Das Guthaben ist zu überweisen an:

IBAN-Nr.

Name/Vorname

Adresse

Formular zusammen mit den Gutscheinen und den Checks abgeben im 
Stadthaus Schlieren (Personaleingang West-Seite) am
Mi., 6.9.2023 (17 bis 19 Uhr) oder am Sa., 9.9.2023 (9 bis 11 Uhr)

Die Gutscheine/Checks können auch per Einschreiben an die OK-Adresse 
gesandt werden. Allerdings müssen diese spät. am 22. September 2023 
beim OK eintreffen. Später eintreffende Gutscheine/Checks werden nicht 
mehr erstattet/ausbezahlt.



VERTRAGSWESEN/
VERSICHERUNGEN
Sabrina Berri, OK-Präsidentin

Verträge
Die Verträge von allen 73 Gastro-Partnern sind unterzeichnet.

 21 Beizen
 14 Bars
 38 Stände

Viele Unterlagen – Vorschriften und Termine bitte einhalten.

Versicherungen
 Haftpflichtversicherung ist obligatorisch, 
 Kopie der Police bis spät. am 30. Juni 2023 an:
	 rowisc@bluewin.ch

Angebot für freiwillige Transport- und/oder 
Ausstellungsversicherung (siehe nächste Seite)



 

Die 9 Hauptregeln

Geschützte Anlieferung der Lebensmittel
– Hergestellt in hygienischen Produktionsräumen
– Sauber verpackt, vor Verunreinigung geschützt, vorschriftsgemäss 

gekennzeichnet
–	Leicht	verderbliche	Lebensmittel	gekühlt	bei	max.	5	°C,	Hackfleisch	 

und Fisch bei max. 2 °C, Kontrolle mittels Thermometer

Schutz vor Verderb
– Kühlhaltung leicht verderblicher Lebensmittel bei max. 5 °C,  

Fisch bei max. 2 °C
– Kontrolle mittels Thermometer

Lagerung der Lebensmittel
–	Keine	nachteilige	Beeinflussung	 

(Verunreinigungen)
– Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht direkt neben  

Lebensmitteln gelagert werden

Optimale Händehygiene
– Fliessendes Wasser
– Flüssigseife
– Einweghandtücher

Überdeckter Verkaufsstand
– Spuckschutz
–	Glatte,	rissfreie,	abwaschbare	Arbeitsfläche
– Der Boden darf die Lebensmittelproduktion und Abgabe nicht  

verunreinigen (Vermeidung von Staub und Morast)

Rauchverbot
– Für alle, die mit Lebensmitteln umgehen

Abfälle
– Sachgerecht und ordentlich lagern
– Vorschriftsgemäss beseitigen

Personalhygiene
– Saubere Arbeitskleidung
– Saubere Hände
– Keine offenen Wunden

Selbstkontrolle
– Schriftliche Unterlagen müssen am Stand vorhanden sein

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kanton Zürich
Kantonales Labor Zürich

Verkauf von Lebensmitteln im Freien
Gültig ab: 01.01.02.2020
MD-00082, Version: 04, Seite 1/2

Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich
Telefon 043 244 71 00, www.kl.zh.ch



Kanton Zürich
Kantonales Labor Zürich
2/2

Selbstkontrolle
Erklärungen zu Hauptregel 9

Der Betrieb muss schriftlich belegen, dass er die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, um die Lebensmittel-
sicherheit zu gewährleisten (Selbstkontrolle). Die Selbstkontrolle ist schriftlich zu dokumentieren und ist in einer dem 
Sicherheitsrisiko und dem Produktionsumfang angepassten Form umzusetzen (siehe dazu das Merkblatt «Selbst-
kontrolle»). Erleichterungen für sehr kleine Betriebe können entsprechend der Leitlinie gute Verfahrenspraxis im 
Gasgewerbe (GVG) umgesetzt werden.

Wasser
Erklärungen zu Hauptregel 4

Wasserqualität:
Wasser, das zum Trinken, Kochen, Zubereiten von Speisen und zum Waschen von Gemüse oder Früchten verwendet 
wird, muss den Anforderungen an Trinkwasser genügen. Dasselbe gilt für Wasser zum Händewaschen und zur Reini-
gung von Gebrauchsgegenständen, die der Lebensmittelverarbeitung dienen oder sonst mit Lebensmitteln in Kontakt 
kommen.

Ausrüstung zum Händewaschen:
Fliessendes warmes oder kaltes Wasser sowie Flüssigseife, Einwegpapier und evtl. Desinfektionsmittel.

Kanister:
Falls ein Anschluss an das Netz fehlt oder der Stand nur für kurze Zeit betrieben wird, kann Trinkwasser in ausreichen-
der Menge in Kanistern oder Tanks vorrätig gehalten werden. Sie müssen aus lebensmittelgeeignetem Material be-
stehen und leicht zu reinigen und vollständig zu entleeren sein. Trinkwasserbehälter sollen vor Erwärmung geschützt 
an dunklen Standorten gelagert werden. Das Wasser muss regelmässig, mindestens täglich gewechselt werden. 
Nach Betriebsschluss sind die Behälter vollständig zu entleeren und zu trocknen.

Jugendschutz beim Verkauf von Alkohol und Tabak
Jeder Verkaufsstand von alkoholischen Getränken hat gut sichtbar ein Hinweisschild* mit folgendem Inhalt anzubringen:

Kein Alkohol und Tabak an Jugendliche unter 16 Jahren!
Keine Spirituosen und Getränke, die Spirituosen enthalten, an Jugendliche unter 18 Jahren!

*) Zu beziehen bei der Abteilung Alkohol und Tabak, Eidgenössische Zollverwaltung www.eav.admin.ch oder bei der 
Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS) www.zfps.ch

Kennzeichnung
Vorverpackte Produkte müssen die Vorschriften zur Kennzeichnung erfüllen (siehe dazu das Merkblatt «Kennzeichnung»).

Bei	offen	angebotenen	Lebensmitteln	gilt	die	mündliche	Auskunftspflicht.	Die	Herkunft	der	Tiere	ist	bei	Fleisch	und	
Fisch schriftlich anzugeben. Zusätzlich muss schriftlich darauf hingewiesen werden, dass Informationen zu Allergenen 
oder anderen Zutaten, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, mündlich beim Personal eingeholt werden 
können (siehe dazu das Merkblatt «Allergenkennzeichnung im Offenverkauf»).

 Sagen, was getan wird.
 Tun, was gesagt wird.
 Belegen, dass es getan wird.



 

Kanton Zürich 
Kantonales Labor Zürich 

Merkblatt Allergenkennzeichnung im Offenverkauf 
Juli 2018 
Version 01, Ga, Allergene_Offenverkauf.docx, Seite 1/2 
 
Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich 
Telefon 043 244 71 00, www.klzh.ch 

Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen können, müssen 
speziell gekennzeichnet werden. Dies gilt auch für Lebensmittel, die im Offenverkauf abge-
geben werden. 
Im Offenverkauf und in der Gastronomie kann die Auskunft mündlich erfolgen. Dazu müs-
sen folgende Punkte erfüllt sein: 
 

 es muss schriftlich darauf hingewiesen werden, dass Informationen zu Allergenen 
oder anderen Zutaten, die unerwünschte Reaktionen auslösen können, mündlich 
beim Personal eingeholt werden können 

 die geforderten Informationen müssen zum Zeitpunkt des Anbietens der Ware ver-
fügbar sein 

 die Informationen müssen schriftlich vorliegen oder eine fachkundige Person kann 
die Auskunft erteilen 

Die nachstehende Graphik zeigt die Vorgaben. Auf Seite 2 sind die Zutaten aufgeführt, die 
gemäss Anhang 6 der Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel 
(LIV, SR 817.022.16) Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anbei findet sich ein Muster, wie ein schriftlich gut sichtbarer Hinweis formuliert werden 
kann:  
 
 

Wir geben Ihnen gerne detaillierte  
Informationen über mögliche Allergene in den 

einzelnen Produkten / Gerichten.  

LLeebbeennssmmiitttteell  wweerrddeenn  ooffffeenn  
aannggeebbootteenn

Informationen bzgl. Allergenen      
erfolgen sscchhrriiffttlliicchh
z. B. in der Menükarte

Informationen bzgl. Allergenen      
erfolgen mmüünnddlliicchh

z. B. auf Nachfrage der Kundschaft

Schriftlich gut sichtbarer Hinweis, 
dass die Informationen mündlich 

eingeholt werden können

Informationen liegen dem 
Personal schriftlich vor
z. B. als Rezepteordner

Fachkundige Person kann 
Informationen erteilen



 

Kanton Zürich 
Kantonales Labor Zürich 
2/2 
 

Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen 
auslösen können 
 
Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen, wie Dinkel und Khorasan-Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon sowie daraus gewonnene Erzeugnisse  

Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, einschliesslich Laktose 

Hartschalenobst oder Nüsse: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pe-
cannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse oder Queenslandnüsse und daraus ge-
wonnene Erzeugnisse 

Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, ausge-
drückt als SO2 

Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte bei:
Telefon +41 43 244 71 33
E-Mail info@kl.zh.chH



INFOS GASTRO-PARTNER
Marco Lucchinetti, OK Finanzen

KONSUMATIONS-GUTSCHEINE
- nur 5 Franken-Bons (wie Bargeld)

CHECKS
- Mitglieder des Kern-OKs haben eigene 
 Checks für grössere Konsumationen
 (Gruppen/Gäste)
- Diese Checks dürfen nur angenommen 
 werden, wenn Sie von einem KOK-
 Mitglied unterzeichnet sind

ABRECHNUNG
-  Abrechnungsformular (siehe nächste Seite) Gastro-Partner ausfüllen
-  Formular zusammen mit den Gutscheinen und den Checks abgeben im Stadthaus Schlieren
 (Personaleingang West-Seite) am
 Mittwoch, 6.9.2023: 17 bis 19 Uhr oder am Samstag, 9.9.2023: 9 bis 11 Uhr
 Die Gutscheine/Checks können auch per Einschreiben an die OK-Adresse gesandt werden.
 Allerdings müssen diese spätestens am 22. September 2023 beim OK eintreffen.
 
ACHTUNG:  Nach dem 22. September 2023 abgegebene Gutscheine/
    Checks werden nicht mehr erstattet/ausbezahlt.

OFFIZIELLER OK-GUTSCHEIN
Einlösbar bei allen Gastro-Partnern  
und im Restaurant Stürmeierhuus vom   
1. bis 10. September 2023. 
Rückerstattung an die Gastro-Partner 
durch das OK.

KONSUMATIONS
GUTSCHEIN

5.–
MUSTE

R

MUSTE
R

KONSUMATIONS-CHECK OK KONSUMATIONS-CHECK OK

KONSUMATIONS-CHECK OK KONSUMATIONS-CHECK OK

NUR GÜLTIG MIT UNTERSCHRIFT KOK-MITGLIED NUR GÜLTIG MIT UNTERSCHRIFT KOK-MITGLIED

NUR GÜLTIG MIT UNTERSCHRIFT KOK-MITGLIED NUR GÜLTIG MIT UNTERSCHRIFT KOK-MITGLIED

Festwirtschaft

Betrag

Anlass

KOK-Mitglied

Unterschrift 

Datum

Festwirtschaft

Betrag

Anlass

KOK-Mitglied

Unterschrift 

Datum

Festwirtschaft

Betrag

Anlass

KOK-Mitglied

Unterschrift 

Datum

Festwirtschaft

Betrag

Anlass

KOK-Mitglied

Unterschrift 

Datum



VERTRAGSWESEN/
VERSICHERUNGEN
Marco Lucchinetti, Finanzen

 
ANMELDUNG zur General-Police Nr. T50.8.585.040  
 
für die Transport- und/oder Ausstellungsversicherung am 
 
Schlierefäscht 2023 
  
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG  Senden an: 
Transport- und Ausstellungsversicherungen Allianz Suisse 
Richtiplatz 1 Generalagentur Beat Weilenmann 
CH-8304 Wallisellen Neumattstrasse 7 
Tel. +41 58 358 50 29 CH-8953 Dietikon 
 Tel. +41 58 357 28 20 
Versicherungsfragen: transportversicherung@allianz.ch Fax +41 56 357 28 29 
Schadenbearbeitung: transportschaden@allianz.ch roger.hartmann@allianz-suisse.ch 
 
 
Name und Dauer 
der Ausstellung 
 

 
Schlierefäscht 2023 
1. September 2023 bis 10. September 2023 

 
Art der Güter ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 
 
Gewünschte Versicherung 

Versicherungssumme 
max. CHF 300'000.00 
(zum Einstandspreis)  

Prämien-
satz 
in % 

 
Prämie 

 
 
1. Ausstellungsaufenthalt der Ausstellungsgüter   
    inkl. Hin- und Rücktransporte 

 
 
CHF ................................ 

 
 

0.40 

 
 
CHF ................... 

 
2. Ausstellungsaufenthalt ohne Transporte 

 
CHF ................................ 

 
0.20 

 
CHF ................... 

 
3. Standmaterial (Stand, Werbematerial, Prospekte, Mobiliar,  
    Bilder, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Fernseher etc.) sowie 
    Geschäftsfahrhabe (PC, Notebook, Natel, etc.) 
 
Nur in Kombination mit Position 1. oder 2. versicherbar !! 

 
 
CHF ……………………… 

 
 

1.00 

 
 
CHF ................... 

 
 Minimalprämie pro Anmeldung CHF 100.00 CHF ...................  
 5 % eidg. Stempelsteuer CHF ................... 
 

Totalprämie CHF ................... 
 

Diese Anmeldung gilt gleichzeitig als definitive Deckungszusage, sofern die Prämie bis spätestens vor Trans-
port- oder Ausstellungsbeginn an nachstehende Zahlstelle einbezahlt worden ist. In allen übrigen Fällen be-
darf es einer ausdrücklichen Bestätigung der Allianz Suisse. 
 

  Credit Suisse AG, 8070 Zürich 
   IBAN CH04 0483 5094 7743 2100 0 
   lautend auf: Allianz Suisse, Generalagentur Beat Weilenmann, Neumattstrasse 7, CH-8953 Dietikon 
   Zahlungszweck: Schlierefäscht 2023 + Firmenname       
 
Aussteller:   Bestätigung i.A. der Allianz Suisse: 
(Firmenstempel/Adresse, Datum und Unterschrift)  
 
 
____________________________    Dietikon, den .......................................... 

 





FESTGELÄNDE/
ORGANISATION
Ruedi Meier, Bauchef/Festgelände

AUFBAU- UND ABBAUZEITEN
Aufbau: 28.8. – 1.9.2023 (bitte Abnahmezeiten berücksichtigen)
Abbau: 10.9.2023, ab 18.00 Uhr (es darf nicht früher mit dem 
   Abbau begonnen werden)

ZUFAHRTSZEITEN FESTGELÄNDE
nur ausserhalb der Festzeiten möglich

STROMANSCHLÜSSE UND SINA-PROTOKOLLE
gemäss dem erhaltenen Bestellformular „Elektroanschlüsse“

WASSERANSCHLÜSSE/ABWASSER
Unbedingt einen Plan an Ruedi Meier senden (hätte bis Ende März 2023   
erledigt werden müssen.

TOILETTEN
Es sind ausreichend Toiletten reserviert worden. Auch für Menschen mit Behinderung.

PARKPLÄTZE
Pro Gastropartner gibt es einen Parkplatz am Fest. Die entsprechende Parkkarte,
Passierscheine und Standnummern sowie die Unterlagen Suchtprävention müssen im 
Stadthaus Schlieren (Stadtbüro) an der Freiestrasse 6 in Schlieren am:
Donnerstag, 31. August 2023 (13.30 bis 17.00 Uhr oder am
Freitg, 1. September 2023 (7.30 bis 15.00 Uhr) 
abgeholt werden.



FESTGELÄNDE/
ORGANISATION
Ruedi Meier, Chef Infrastruktur

Festplatzbegehung/Abnahme-Rundgang 1Platzbegehung / Abnahme vor Festbeginn

Platz-Nr. Name Kontakt Handy Zeit Zeit
Platzbegehung 

8.Juli
 Abnahme 

1.Sept.
100 Bühne Life im Park Ruedi Meier 079 667 13 70

101 Crazy Saloon Marco Ulrich 079 502 33 65 7.00 7.00
102 Piranha Bar Raffaele Perraro 

Daniel Kistler
079 476 79 78 
079 696 26 74

7.10 7.10

103 Piranha Schiff Raffaele Perraro 
Daniel Kistler

079 476 79 78 
079 696 26 74

7.20 7.10

104 Strandbar Stephan Bernet 079 349 07 87 7.30 7.20

105 Blächbar Christian Zwicky 
Deny Zurbuchen

079 435 14 17 
079 646 75 35

7.40 7.30

106 Patron Robert Javoric 079 565 91 14 7.50 7.40

200 Schmid&Hubert Anastasia Hubert 079 652 45 28 Samstag,15.Juli 7.50

201 Swiss Wasserbüffel Melani Scherer 076 288 89 69 8.00 8.00

202 Confiserie Filisetti Sonja Filisetti 079 740 39 63 11.20 11.50

203 Raclette-Chalet Peter Howald 079 401 88 00 11.30-12.00 12.10

204 Restauraant SAX Manuel Varela 079 633 46 81 8.10 8.10

205 Casa Dao Lafoes Joaquim Mendes de 
Sousa

076 367 19 99 8.20 8.20

206 One Mind Bassam Algailani 079 565 91 14 8.30 8.30

207 Joho Confiseriewaren Brigitte Joho 079 443 16 24 8.40 8.40

208 House of Balkan Mijo Dogas 079 103 57 63 8.50 8.50

209 Schiess-Stand Howald Peter 079 401 88 00 11.30-12.00

210 Sommerbeiz Marco Lazri 076 430 43 01

211 Event-Zelt Marco Lazri 076 430 43 01

212a+b Holzkohlen-Grill + 
Fleischspiesse

Howald Peter 079 401 88 00 11.30-12.00 12.00

213 Confiserie, Soft-Ice Howald Michel 079 697 18 56 11.30-12.00 12.00

214a+b Gourmino RailGastro Fredy Pfister, 
Club 1889

078 734 72 01 Samstag,15.Juli 9.00

215 FASTDRINKS Andreas Gröbli 079 355 80 66 Samstag,15.Juli 9.10

216 Porchetta Imbiss Sandra Antenori 076 326 15 62 9.00 9.20

217 Heidis Raclette Stübli Sandra Antenori 076 326 15 62 9.00 9.30

218a Rudolf's Knoblibrot André Rudolf 079 335 35 57 9.10 9.40

218b La Pinsa Romana André Rudolf 079 335 35 57 9.10 9.40
219 Talstation Stefan Sauter 079 773 50 01 9.20 9.50

220 Hörnli-Garage Irma Van der Ploeg 079 673 05 73 9.30 10.00

221 Pommes Atelier i-food by Remko
Leimbach

078 803 50 00 9.40 10.10



FESTGELÄNDE/
ORGANISATION
Ruedi Meier, Chef Infrastruktur

Festplatzbegehung/Abnahme-Rundgang 2Platzbegehung / Abnahme vor Festbeginn

Platz-Nr. Name Kontakt Handy Zeit Zeit
Platzbegehung 

8.Juli
 Abnahme 

1.Sept.
222 Turnerbeiz Heiri Meier 079 385 59 37 9.50 10.20

223 Maori Bar&Restaurant Simon Leemann 
Aloha Gastronomie

078 733 31 86 10.00 10.30

224 Leonardo Company 
GmbH

Lo Giusto Zino 10.10 10.40

225 Tram-Museum Christoph Wehrli Samstag,15.Juli
226 Schmidis Churros Janine Riner

Erich Michel
10.20 10.50

230 Riesenrad Peter Howald 
H.P. Maier

079 401 88 00 11.30-12.00

231 Projekt Wildbienen 076 411 74 01 Samstag,15.Juli 13.30

232 Sabor Restaurant Tony Navarro 10.30 11.00
233 Balkan-Food Daniel Paunovic 079 452 27 76 10.40 11.10

234 Wokstar Yip Lu 078 935 88 11 10.50 11.20

235 Banana-King Silvio Vonwiller 079 715 20 20 11.00 11.30
236 JC's Gourmet Hot 

Dogs
Jean Claude Aguirre 078 794 67 57 11.10 11.40

241 Gastregionen Albert Schweizer Samstag,15.Juli

242 Weininger Weine Robin Haug Samstag,15.Juli
250 Strassenbühne Ruedi Meier 079 667 13 70

300 Zentrumsbühne Ruedi Meier 079 667 13 70
301 Gourmet-Bistro Maria-Patrizia Serra 078 628 57 29 13.00
302 Pfadi / Jugendtreff Enio Santangelo 079 284 32 92 13.10 12.30

303 Faustball-Trattoria Daniel Laubi 076 349 45 85 13.20 12.40
304 Katja's Beizli, 

Nassacker
Katia Maric 076 325 79 13 13.30 12.50

305 Brisketbox Mario Neretljak 079 828 42 25 13.40 13.00
306 Chalet, 

Schoggofrüchte
Howald Michel 079 697 18 56 11.30-12.00 12.20

307a+b Patacones Jimmy Ledezma 079 202 82 50 13.50 13.10

308 Schliermer-Bar Rita Burkhard 079 542 71 75 14.00 13.20

309 Ballwerf-Bude Howald Peter 079 401 88 00 11.30-12.00

310 Che Grill Toni Berisha 079 132 13 13 14.10 13.40

311 Kumar India Food Kumar Vijay 076 345 08 73 14.20 13.50

312 Crêpes Royal Christiane Hodel 076 341 07 13 14.30 14.00

314 Restaurant  Soodring 076 539 32 63 14.40 14.10

315 Schwingclub 
Glatt+Limmattal

Jules Gassmann 14.50 14.20
316 Walliser Confiserie Peter Hutter 079 759 43 44 15.00 14.30

317 Walliser Magenbrot Peter Hutter 079 435 14 17 15.10 14.30
318 Susi und Gunnis 

Schoggifrüchte
S. Jaeggi / G. Ehret 076 571 72 72 Samstag,15.Juli 14.50

319 Rösti ROWDYS 
Barlainer

Ingrid Keller 079 821 02 00 15.20 15.00

320 Original Thai Food Wanida Gross 079 504 82 79 15.30 15.10

Ester Vogel



FESTGELÄNDE/
ORGANISATION
Ruedi Meier, Chef Infrastruktur

Festplatzbegehung/Abnahme-Rundgang 3
Platzbegehung / Abnahme vor Festbeginn

Platz-Nr. Name Kontakt Handy Zeit Zeit
Platzbegehung 

8.Juli
 Abnahme  

1.Sept. 
321 MHS-Musik-Grill Marco Lucchinetti 079 287 63 48 15.40 15.20
322 Christliche 

Gemeinschaften
Monica Cusinato 079 456 28 42 15.50 15.30

323 Mexica Adrian Fehr 078 335 82 80 16.00 15.40

324 Food del Sud Pietro Incardona 076 337 55 52 16.10 15.50
325 Tenz Momo Tibatsang Tenzin 078 235 17 15 Samstag,15.Juli 16.00

326 Zeus Gyros Rizzuto Moreno 076 437 80 63 16.20 16.10
327 JC's Gourmet Hot 

Dogs
Jean Claude Aguirre 078 794 67 57 16.30 16.20

328 LIEBLING Roman Lengwiler 079 261 59 80 16.40 16.30
329a+b Kindereisenbahn + 

Karussel
Howald Peter 079 401 88 00 11.30-12.00

330 Schepis Giiovanni Giovanni Schepis 076 369 13 80 16.50 16.40
400 Stadthausbühne Ruedi Meier 079 667 13 70
401 Empanadas D. 

Andersen
Dennis Andersen 078 724 92 92 17.00 16.50

402 Raclette-Hüsli Hansruedi Krieg 078 680 88 64 17.10 17.00

403a+b Kris Grill 2000 Kris Vorfi 079 919 97 17 17.20 17.10
404 Walliser - Frey Ruth Walliser

Richy Frey
076 389 45 86 17.30 17.20

405 Kurvebeiz Rolf Horisberger 079 430 53 73 18.00 Fr. 25. August
407 Churreria OLE Monica Enciso 

Sanchez
17.40 17.30

409 effekete.ch Urs Habegger 079 446 56 71 18.10

410 effekete.ch Urs Habegger 079 446 56 71 18.10
411 Lobsang Momos und 

Catering
Lobsang Wangchuk 079 270 33 12 17.50 17.40



Brandschutztechnische
Vorschriften
Ruedi Meier

Türen (ab 300 Personen)
Die Türen sind als feste Elemente und mit Panikbeschlägen auszurüsten.
Türen müssen in Fluchtrichtung geöffnet werden können.
Türen müssen jederzeit ohne Hilfsmittel rasch geöffnet werden können.

Türbreiten
Bis 50 Personen 1 Ausgang mit einer Breite von 90 cm.
Bis 100 Personen 2 Ausgänge in getrennte Richtungen mit je 90 cm Breite.
Bis 200 Personen 3 Ausgänge mit je 90 oder 2 Ausgänge, von denen 1 Ausgang 1.20m und der 
Andere 90 cm sein muss.

Zeltbestuhlung
Bestuhlung der Zelte nach Brandschutzvorschriften, Ordner A, Kapitel 9, Seite 28 H

Fluchtwegpiktogramme
Fluchtwegpiktogramme Mindest-Höhe 15 cm (pro Meter 1cm Höhe) 
Beispiel: 20 m Fluchtweglänge = 20cm Piktogrammhöhe (pro Meter 1 cm Höhe)

Dekorationen in Zelten
Dekorationen müssen aus schwer brennbarem  Material sein.
Sie dürfen im Brandfall weder brennend abtropfen noch giftige Gase entwickeln.

Gas-Schläuche
Gas-Schläuche sind auf Risse und Sprödheit zu kontrollieren.
Jedes eingesetzte Gasgerärt muss eine Vignette und Kontrollbescheinigung haben.
Die Checkliste Veranstaltungen muss vor der Inbetriebnahme ausgefüllt werden.

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/



Schlierefäscht 2023 

  
 
 
 
 
 
 
 

Merkblatt für Gastro-Partner betreffend Grill- und 
Kocheinrichtungen 
 
1. Flucht- und Rettungswege dürfen durch Grill- und Kochstellen sowie die zugehörigen 

Einrichtungen nicht beeinträchtigen.  
Feuerwehrzufahrten sind stets freizuhalten (Breite 4.00 m, Höhe 4.00 m). 
Hydranten und Hausausgänge dürfen nicht verstellt oder beeinträchtigt werden. 
 

2. In unmittelbarer Nähe der Grill- und Kocheinrichtungen sind an einem gut sichtbaren 
Ort geeignete Löschmittel bereitzustellen (Feuerlöscher mind. 6 kg, Löschdecke oder 
Wassereimer). Feuerlöscher müssen geprüft (max. 3 Jahre alt) und plombiert sein. 
Löschdecken müssen aufgehängt sein. 
 

3. Folgende Löscheinrichtungen sind bereitzustellen 
 Gasbetriebene Koch- / Grillstelle: Feuerlöscher (vorzugsweise CO2) und Löschdecke 
 Holz-/Kohle-Grill: Feuerlöscher oder ein Eimer mit Wasser 
 Kochstelle, bei der mit Öl gekocht wird: Löschdecke 
Die Löscheinrichtungen müssen mit der Einrichtung der Grill- und Kochstellen bereitgestellt 
sein. 
 

4. Der Veranstalter gewährleistet, dass nur Aufstellungsorte zugeteilt werden, bei denen die 
Frischluftzufuhr und ein gefahrloses Abführen der Abgase gewährleistet sind. Der Veranstalter 
stellt sicher, dass im Umkreis von mindestens 1m zum zugeteilten Standplatz keine 
Ansammlung von Flüssiggas (z.B. in Schächten, Mulden usw.) möglich ist. 
 

5. Für jedes eingesetzte Gasgerät muss eine „Kontrollbescheinigung Veranstaltungen“ (siehe 
Reglement für Veranstaltungen, Beilage 1) vor Ort vorliegen und eine gültige Vignette sichtbar 
sein. 

 
6. Der Betreiber hat vor dem Anlass nachzuweisen, dass der Betrieb der Flüssiggas-Anlagen sicher 

ist. Dafür muss er die „Checkliste Veranstaltungen“ (siehe Beilage 2) ausfüllen und 
unterschreiben. 

 
7. Die Feuerpolizei oder der Veranstalter können je nach Gefährdungspotential oder bei Änderung 

von gesetzlichen Grundlagen weitergehende Massnahmen anordnen. 
 

8. Für die Einhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften und Anordnungen ist der 
jeweilige Betreiber verantwortlich. 
 

9. Dieses Merkblatt hat nur Gültigkeit für feuerpolizeiliche Belange. Anordnungen anderer 
Amtsstellen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 
Die Vereinbarung (Beilage 3) ist am Kick-off Meeting vom 10. Mai 2023 abzugeben oder 
bis spätestens 20. Mai 2023 einzureichen. 
 
 
 
2023/MER 



 

 

Schlierefäscht 2023 

 
 

Lärmvorschriften 
Bewilligungs-Auflagen für Musikdarbietungen im Freien, Zelte etc. 

 
Lautsprecher- / Verstärkereinsatz 
Freitag 01. September 2023 17.00 - 02.00 Uhr 
Samstag 02. September 2023 11.00 - 02.00 Uhr 
Sonntag 03. September 2023 09.00 - 24.00 Uhr 
Montag 04. September 2023 11.00 - 24.00 Uhr 
Dienstag 05. September 2023 11.00 - 24.00 Uhr 
Mittwoch 06. September 2023 11.00 - 24.00 Uhr 
Donnerstag 07. September 2023 11.00 - 02.00 Uhr 
Freitag 08. September 2023 11.00 - 02.00 Uhr 
Samstag 09. September 2023 11.00 - 02.00 Uhr 
Sonntag 10. September 2023 09.00 - 18.00 Uhr 
   

Zulässige Lautstärke Festplätze und Festzelt mit Musikbühnen  
Live-Konzerte und Live-DJ-Anlässe 

Live-DJ-Anlässe Bis 01.00 Uhr maximal 
Ab  01.00 Uhr maximal 

95 dB Aeq 
90 dB Aeq 

 

 Immer gemessen beim Mischpult, respektive am 
Rande der beschallten Fläche 
 

Zulässige Lautstärke für Gastro-Betriebe 
DJ-Betrieb oder Musikdarbietungen 
DJ-Betrieb / Musikdarbietungen Bis 01.00 Uhr maximal 

Ab 01.00 Uhr maximal 
93 dB Aeq 
90 dB Aeq 

 

 
 

Immer gemessen 10 m ab Zelt. Es darf lediglich die 
eigene Verkaufs- bzw. Wirtschaftsfläche beschallt 
werden. Die Lautsprecher sind so zu richten, dass 
der Abstrahlwinkel nicht auf ein anderes Festzelt vis 
à vis oder nebenan zielt. Die Lautstärke der Musik 
ist dementsprechend anzupassen. 

Der Lautsprechereinsatz zu Werbezwecken ist verboten. Verwaltungsrechtliche 
Massnahmen. z.B. ein Verbot für weitere Musik-Darbietungen für die Dauer des 
Festes bleiben in jedem Fall vorbehalten. 

 
19.10.2022/KOK 



SICHERHEIT/SANITÄT
Ruedi Meier

DURCHFAHRTSWEGE FÜR RETTUNGSFAHRZEUGE

SANITÄTSDIENST

SICHERHEITSKONZEPT



Abfallkonzept / Checkliste 
Die nachfolgenden Punkte des Abfallkonzeptes Schlierefäscht sind von den 
Gastro-Partnern strikte einzuhalten. Gehen Sie die nachfolgende Checkliste 
Punkt für Punkt durch und versichern Sie sich, die entsprechenden Auflagen 
zu erfüllen. 

Depot-System 

• Der Verkauf von Getränken erfolgt grundsätzlich in PET-Flaschen
und in ALU-Dosen mit Depotchip zu Fr. 2.00

• Beim Verkauf von Getränken in PET-Flaschen und ALU-Dosen dürfen
den Besuchern keine Einweg-/Wegwerfbecher abgegeben werden

• Besucher können PET-Flaschen und ALU-Dosen bei jedem Gastro-
Betrieb mit Getränkeverkauf zurückgeben; bei der Rückgabe des
Gebindes (inkl. Pfandchip) wird dem Gast das Depot zurückerstattet

• Offenausschank ist erlaubt. Abgabe der Getränke zwingend in
Mehrweg-Bechern ohne Depotchip.

Abfallentsorgung 

• Die Gastro-Betriebe sind während der Veranstaltung besenrein zu 
halten

• Über Nacht sowie nach Veranstaltungsende müssen sie gewischt/
gesäubert und die Tische abgeräumt werden

• Abfälle aus dem Backstage-Bereich sind in speziellen 
Sammelcontainern/Mulden an folgenden Standorten zu entsorgen:

• Die Abfallbehältnisse im Publikumsbereich dürfen zu diesem Zweck
nicht benützt werden

• Restaurants und Bars können bis spätestens 15. August 2023 einen
Abfall-Container bestellen bei marcel.burgherr@schlieren.ch

• Zu beachten: Damit Sie die Abfälle, welche bei der Einrichtung de
Gastro-Betriebe entstehen, bequem entsorgen können, führen wir am
Mittwoch, 30. August sowie am Freitag, 1. September 2023
spezielle Kehrrichttouren durch. Die Abfälle müssen an diesen bei
Tagen bis 11.00 Uhr bereitgestellt werden.

- Brunngasse (unterhalb Stadthaus) - Alte Ringstrasse (hinter Sommerbeiz)
- Uitikonerstrasse 2   - Obere Bachstrasse
- Recyclingplatz 



 

 

 

PET-Recycling 

• Für die Rücknahme und Sammlung von PET-Flaschen stehen den 
Gastro-Betrieben mit Getränkeverkauf PET-Sammelbehälter sowie 
zusätzliche PET-Einlagesäcke gratis zur Verfügung 

• Die zugewiesenen PET-Sammelbehälter sind von den Gastro-
Partner in eigener Regie zu bewirtschaften. Die PET-Säcke sind 
hinter dem Gastro-Betrieb zu lagern 

• Zusätzliche PET-Sammelbehälter befinden sich auf dem Festgelände. 
• PET-Sammelsäcke sind jeweils nach Betriebsschluss beim 

Recycling-Platz* in der entsprechenden Mulde zu deponieren 
• PET Container werden vom Getränke Lieferanten geliefert 

 

Alu-Recycling 

• Für die Rücknahme und Sammlung von Aludosen stehen den Gastro-
Betrieben mit Getränkeverkauf Alu-Sammelbehälter sowie 
zusätzliche Alu-Einlagesäcke gratis zur Verfügung 

• Die zugewiesenen Alu-Sammelbehälter sind von den Gastro-Partner  
in eigener Regie zu bewirtschaften. Die Alu-Säcke sind hinter 
dem Gastro-Betrieb zu lagern 

• Zusätzliche Alu-Sammelbehälter befinden sich auf dem Festgelände 
• Alu-Sammelsäcke sind jeweils nach Betriebsschluss beim 

Recycling-Platz* in der entsprechenden Mulde zu deponieren 
 

 

Kein Glas 

• Der Verkauf von Glasgebinden „über die Theke“ ist am Schlierefäscht 
untersagt. (Ausnahme: In bedienten Festwirtschaften und Bars darf 
Wein in Gläsern serviert werden) 

• Glasgebinde, welche im Backstage-Bereich anfallen, sind 
eigenverantwortlich an einer öffentlichen Sammelstelle (Freiestrasse) 
zu entsorgen 

 

Alt- und Frittieröle 

• Alt- und Frittieröle sind separat zu sammeln 
• Altöl muss via separater Firma entsorgt werden. Firma: Recycling 

Energie AG Tägerigerstrasse 2 in 5524 Nesselnbach/AG Tel. 056 203 
14 14, www.recycling-energie.ch Wir haben bereits mit dieser Firma 
telefoniert und die Zusage erhalten, dass die Entsorgung gratis ist 

• Es ist strengstens untersagt, umweltbelastende Flüssigkeiten 
wie Fette oder Öle in Ablaufschächte zu schütten 

 

Reinigungsteams 

• Während dem Schlierefäscht sind Reinigungsteams der Stadt 
Schlieren unterwegs; sie pflegen die Entsorgungsbehältnisse und 
halten das Festgelände sauber 

 
 
* Der Recycling-Platz befindet sich auf dem Gelände hinter dem  
 
 
 
Genehmigt an der OK-Sitzung vom 10.02.2019 

*	Der	Recycling-Platz	befindet	sich	auf	dem	Gelände	hinter	der	Sommerbeiz.

	Genehmigt	an	der	OK-Sitzung	vom	20.	April	2023



SUCHTPRÄVENTION
FÜR JUGENDLICHE
Peter Seifriz, Gastronomie

Verbote zum Schutz 
der Jugend

Verboten: 
Alcopops, Aperitifs
Spirituosen 

Erlaubt:
Tabak und Alkohol

ab 
18

Verboten: 
Tabak und Alkohol  

 bis 
16

16
und 
17

Erlaubt: 
Tabak, Bier, Wein  
und saurer Most  

Auch die kostenlose Weitergabe von 
Alkohol und Tabak an unter 16-Jährige 
und von Spirituosen an unter 18-Jährige 
durch das Verkaufspersonal oder andere 
Personen ist verboten. 

Wenn ein Kind sagt, es kaufe den Alkohol 
oder Tabak für die Eltern, darf ihm eben-
falls nichts verkauft werden. 

Wenn Sie die gesetzlichen Bestimmungen 
nicht einhalten, droht Ihnen eine Busse 
oder ein Strafverfahren. 

Jede Person kann Anzeige erstatten. 

 • 

 • 

 • 

 • 

Wenn 
Jugendliche 
Alkohol oder 
Zigaretten  
kaufen wollen

Infos für Service- und  
Verkaufspersonal sowie  
die Geschäftsleitung

Was Sie sagen können

Wenn Sie sich über das Alter  
der Person nicht sicher sind: 
 • «Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Ich mache 
 mich strafbar, wenn ich Alkohol/Tabak an Perso-
 nen verkaufe, die zu jung sind.»  
 • «Wie alt sind Sie? Der Verkauf von Alkohol und 
 Zigaretten ist erst ab einem bestimmten Alter   
 erlaubt.» 

 • «Können Sie mir bitte einen Ausweis zeigen, ich 
 muss bis zu 5000 Franken Busse zahlen, wenn  
 ich Alkohol/Tabak an Personen verkaufe, die zu 
 jung sind.»

Wenn die Person klar zu jung ist:
 • «Sorry, ich darf dir keinen Alkohol / keine Ziga-
 retten verkaufen, du bist zu jung.» 

 • «Du bist zu jung dafür und ich mache mich 
 strafbar, wenn ich es dir verkaufe.» 

 • «Wie du auf dem Schild siehst, bist du zu jung. 
 Ich darf dir das nicht verkaufen.» 

Wenn zu junge Kunden/Kundinnen 
sagen: 
«Dann kauft mein älterer Kollege den Alkohol  
oder den Tabak.»   
 • «Es ist auch für ihn verboten, dir Alkohol oder 
 Tabak weiterzuverkaufen oder gratis zu geben.  
 Wer es trotzdem tut, kann gebüsst werden.» 

«Der Alkohol/Tabak ist für meine Eltern.» 

 • «Es tut mir Leid, ich darf dir das auch für deine 
 Eltern nicht verkaufen. Sie müssen selbst vorbei  
 kommen.»

2 3



Jugendschutz beim
Alkohol- und Tabakverkauf

Leitfaden für Festveranstalter 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fit fürs Fest  –  
Alkohol- und Tabakverkauf   
an Veranstaltungen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 Haltung und Verantwortung 

Für den Vollzug der gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen sind 
die GGeemmeeiinnddeenn verantwortlich. An den zuständigen Behörden ist es 
zu kontrollieren, ob der Jugendschutz gewährleistet wird. Das 
bedeutet, dass an unter 16-Jährige überhaupt kein Alkohol und 
keine Tabakwaren, an unter 18-Jährige keine Alcopops, Spirituosen 
und Apéritive abgegeben oder verkauft werden dürfen. 
 
Sie als FFeessttvveerraannssttaalltteerriinn  ooddeerr  FFeessttvveerraannssttaalltteerr übernehmen 
Verantwortung, indem Sie die Jugendschutzbestimmungen 
beachten, Standbetreiber und Verkaufspersonal instruieren, 
alkoholfreie Getränke fördern und an Ihrem Anlass für die Sicherheit 
der Besucherinnen und Besucher sorgen. 
 
Wir von der SSuucchhttpprräävveennttiioonnsssstteellllee  ddeerr  BBeezziirrkkee  AAffffoolltteerrnn  uunndd  
DDiieettiikkoonn unterstützen Behörden und Festveranstaltende: Wir 
begleiten die Erarbeitung von Präventionskonzepten, bieten 
Personalschulungen an und stellen kostenlos Informations- und 
Jugendschutzmaterial zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website für 
weiterführende Informationen und Bestellungen: www.supad.ch.  
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Alkohol- und Tabakverkauf   
an Veranstaltungen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 Haltung und Verantwortung 

Für den Vollzug der gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen sind 
die GGeemmeeiinnddeenn verantwortlich. An den zuständigen Behörden ist es 
zu kontrollieren, ob der Jugendschutz gewährleistet wird. Das 
bedeutet, dass an unter 16-Jährige überhaupt kein Alkohol und 
keine Tabakwaren, an unter 18-Jährige keine Alcopops, Spirituosen 
und Apéritive abgegeben oder verkauft werden dürfen. 
 
Sie als FFeessttvveerraannssttaalltteerriinn  ooddeerr  FFeessttvveerraannssttaalltteerr übernehmen 
Verantwortung, indem Sie die Jugendschutzbestimmungen 
beachten, Standbetreiber und Verkaufspersonal instruieren, 
alkoholfreie Getränke fördern und an Ihrem Anlass für die Sicherheit 
der Besucherinnen und Besucher sorgen. 
 
Wir von der SSuucchhttpprräävveennttiioonnsssstteellllee  ddeerr  BBeezziirrkkee  AAffffoolltteerrnn  uunndd  
DDiieettiikkoonn unterstützen Behörden und Festveranstaltende: Wir 
begleiten die Erarbeitung von Präventionskonzepten, bieten 
Personalschulungen an und stellen kostenlos Informations- und 
Jugendschutzmaterial zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website für 
weiterführende Informationen und Bestellungen: www.supad.ch.  

 

   



Liebe Festverantwortliche

Sie organisieren eine Veranstaltung, an der Alkohol und/oder Tabak verkauft wird.  
Dieser Leitfaden zeigt auf, welches die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz 
sind, wie Sie deren Einhaltung effizient vorbereiten und umsetzen können und mit  
welchen Angeboten wir Sie dabei unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen eine gelungene Veranstaltung und danken für Ihren Einsatz  
für den Jugendschutz. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Suchtprävention. 

Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich

Organisieren Sie den Jugendschutz

Planen Sie den Anlass 
mit unserer Checkliste

Die beigelegte Checkliste hilft Ihnen, alle  
nötigen Massnahmen zur Einhaltung des 
Jugendschutzes zu organisieren. 

Unser Angebot: 
Weitere Exemplare der Checkliste  
finden Sie unter:

suchtpraevention-zh.ch > Publikationen  
> Informationsmaterial > Handel & Gastronomie. 

Schulen Sie Ihr 
Personal 

Jugendschutz gelingt nur, wenn alle Mitar
beitenden die gesetzlichen Bestimmungen  
kennen und wissen, was sie tun müssen, um  
sie einzuhalten. Wer Alkohol oder Tabak 
verkauft, muss das Alter von Jugendlichen 
überprüfen. Dies gelingt am einfachsten mit 
Jugend schutzbändeln (s.u.); ansonsten müssen 
Mitarbeitende den Ausweis verlangen.  
Die Mitarbeitenden müssen zudem wissen,  
wie man reagiert, wenn jemand zu jung ist. 

Unser Angebot: 
•  OnlineSchulung zum Jugendschutz für  

Mitarbeitende: jalk.ch. 
•  Die Checkliste (liegt bei) mit Hinweisen zur 

Personalschulung. 
•  Unser Faltblatt «Wenn Jugendliche Alkohol 

oder Zigaretten kaufen wollen» enthält  
konkrete Tipps für das Verkaufspersonal.

•  Unsere regionalen Suchtpräventionsstellen 
bieten massgeschneiderte Personalschu
lungen an. 

Checkliste, kostenlose Broschüren sowie Adressen  
der regionalen Suchtpräventionsstellen unter:  
suchtpraevention-zh.ch

Verbote zum Schutz der Jugend

Verboten: 
Alcopops, AperitifsSpirituosen 

Erlaubt:
Tabak und Alkohol

ab 
18

Verboten: 
Tabak und Alkohol  

 bis 
16

16
und 
17

Erlaubt: 
Tabak, Bier, Wein  und saurer Most  

Auch die kostenlose Weitergabe von Alkohol und Tabak an unter 16-Jährige und von Spirituosen an unter 18-Jährige durch das Verkaufspersonal oder andere Personen ist verboten. 
Wenn ein Kind sagt, es kaufe den Alkohol oder Tabak für die Eltern, darf ihm eben-falls nichts verkauft werden. 

Wenn Sie die gesetzlichen Bestimmungen nicht einhalten, droht Ihnen eine Busse oder ein Strafverfahren. 
Jede Person kann Anzeige erstatten. 

 • 

 • 

 • 

 • 

Wenn 
Jugendliche 
Alkohol oder Zigaretten  kaufen wollen
Infos für Service- und  Verkaufspersonal sowie  die Geschäftsleitung

Was Sie sagen können
Wenn Sie sich über das Alter  der Person nicht sicher sind:  • «Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Ich mache 

 mich strafbar, wenn ich Alkohol/Tabak an Perso-
 nen verkaufe, die zu jung sind.» 
 
 • «Wie alt sind Sie? Der Verkauf von Alkohol und 
 Zigaretten ist erst ab einem bestimmten Alter   
 erlaubt.» 

 • «Können Sie mir bitte einen Ausweis zeigen, ich 
 muss bis zu 5000 Franken Busse zahlen, wenn  
 ich Alkohol/Tabak an Personen verkaufe, die zu 
 jung sind.»

Wenn die Person klar zu jung ist: • «Sorry, ich darf dir keinen Alkohol / keine Ziga-
 retten verkaufen, du bist zu jung.»  • «Du bist zu jung dafür und ich mache mich 
 strafbar, wenn ich es dir verkaufe.»  • «Wie du auf dem Schild siehst, bist du zu jung. 
 Ich darf dir das nicht verkaufen.» 
Wenn zu junge Kunden/Kundinnen sagen: 
«Dann kauft mein älterer Kollege den Alkohol  
oder den Tabak.»   
 • «Es ist auch für ihn verboten, dir Alkohol oder 
 Tabak weiterzuverkaufen oder gratis zu geben.  
 Wer es trotzdem tut, kann gebüsst werden.» «Der Alkohol/Tabak ist für meine Eltern.»  • «Es tut mir Leid, ich darf dir das auch für deine 

 Eltern nicht verkaufen. Sie müssen selbst vorbei  
 kommen.»

2

3

Nutzen Sie unsere  
Angebote für  
die Alterskontrolle

Die Karte «Age Calculator» hilft, Ausweise  
richtig zu lesen. Mit der Karte sehen die 
Mitarbeitenden sofort, welchem Alter das 
Geburtsjahr auf dem Ausweis entspricht.  
Noch einfacher wird es für das Barpersonal, 
wenn Sie am Anlass eine Eingangskontrolle 
durchführen und dabei Jugendschutzbändel an 
alle Gäste abgeben. Je nach Alter erhält ein 
Gast einen roten (unter 16), gelben (16 – 18) 
oder grünen (über 18) Bändel um das Hand
gelenk. Es ist wichtig, auch die grünen Bändel 
abzugeben, weil sich Jugendliche sonst durch 
Abreissen des Bändels als älter ausgeben 
können. Die Bändel erleichtern die Arbeit des 
Verkaufspersonals, weil es nicht dauernd 

Ausweise kontrollieren muss. Auf Wunsch 
können wir Ihnen auch elektronische ID 
Reader ausleihen, die den Ausweis scannen 
und das Alter anzeigen. 

Unser Angebot: 
Bändel, Age Calculator und IDReader können 
Sie bei Ihrer regionalen Suchtpräventionsstelle 
beziehen. Adressen finden Sie unter:

suchtpraevention-zh.ch > Über uns  
> Regionale Stellen

Bringen Sie Schilder mit
den Bestimmungen an

Auch Festwirtschaften müssen mit gut  
les und sichtbaren Schildern auf die gesetz
lichen Bestimmungen hinweisen. Die  
Beschilderung schafft klare Verhältnisse  
für die Gäste und ist eine Hilfe für das  
Personal, welches auf die Schilder verweisen 
kann und nicht diskutieren muss.

Unser Angebot: 
Kostenloser Bezug unter 

suchtpraevention-zh.ch > Publikationen  
> Informationsmaterial > Handel & Gastronomie  
(Jugendschutz)

Missachtungen des Gesetzes werden mit Busse bestraft.

& Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich

Wein, Bier, Apfelwein und
Zigaretten /     Tabakwaren
an unter 16 -  Jährige

Das Gesetz  verbietet  den Verkauf  
und die kostenlose Weitergabe von

Spirituosen, Aperitifs und Alcopops 
an unter 18 -  Jährige
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Wein, Bier, Apfelwein und
Zigaretten /Tabakprodukte
an unter 16-Jährige
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p 
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Die gesetzlichen Bestimmungen

Schilder sind Pflicht 
An Verkaufsstellen muss mit gut les und sichtbaren Schildern  
auf die gesetzlichen Alterslimiten hingewiesen werden. 

Alkoholfreie Getränke obligatorisch
Das Gesetz schreibt vor, dass auch eine Auswahl alkoholfreier 
Getränke anzubieten ist. Diese dürfen nicht teurer sein als das 
günstigste alkoholhaltige Getränk in der gleichen Menge.

Keine kostenlose Weitergabe
Nicht nur der Verkauf, auch die kostenlose Weitergabe von  
Alkohol oder Tabak an Jugendliche steht unter Strafe. Ein  
Achtzehnjähriger, der Schnaps kauft und an einen Sechzehn
jährigen weitergibt, macht sich also strafbar.

Kein Verkauf an Betrunkene
Der Verkauf und die kostenlose Weitergabe von alkoholischen 
Getränken an Betrunkene ist verboten. 

Keine Zigaretten ohne Jetons / 
Kein Verkauf von Einzelzigaretten
Zigarettenautomaten müssen mit einem Jetonsystem  
aus gestattet sein. Bei der Jetonabgabe an Jugendliche muss 
das Alter überprüft werden. Es ist verboten, Einzel zigaretten  
zu verkaufen. 

Alle Bestimmungen im Detail
Eine ausführliche Sammlung der Gesetzesbestimmungen zu 
Alkohol und Tabak finden Sie unter: 

suchtpraevention-zh.ch > Publikationen > Informationsmaterial  
> Handel & Gastronomie (Jugendschutz)

Alterslimiten beim Verkauf

Verboten: Erlaubt:

unter 16 Jahren Alkohol und Tabak

ab 16 Jahren Alcopops, Aperitifs, 
Spirituosen

Tabak, Bier, Wein  
und saurer Most

ab 18 Jahren Alkohol und Tabak

2001

Geburtsdatum
beachten

2000

200513
14
15
16

17
18

19

Age Calculator 2018

Kein Alkohol

Kein Tabak

Keine Spirituosen, 
Aperitife oder Alcopops.

Ab 18 Jahren keine 
Jugendschutzgesetze.

2004
2003

1999

Geburtsdatum
beachten

2002

Alter Jahrgang Gesetz



Weisen Sie auf 
Rauchverbote hin

Bieten Sie alkoholfreie 
Getränke günstig und 
attraktiv an

Sorgen Sie für 
Verkehrssicherheit 

Zum Schutz vor Passivrauch schreibt das 
Gesetz vor, dass in Festzelten mit ge
schlossenen Wänden ein Rauchverbot gilt. 

Bieten Sie die vom Gesetz geforderten  
alkoholfreien Getränke zu einem günstigen 
Preis an und bewerben Sie sie prominent.  
Es gibt attraktive und gute alkoholfreie Drinks.

Ab einem Blutalkoholgehalt von 0,5 Promille 
(Neulenkende: 0,1 Promille) ist das Führen 
eines Fahrzeugs verboten. Betrunkenen 
Personen Alkohol zu verkaufen ist ebenfalls 
verboten. Verunfallt ein betrunkener Gast auf 
dem Heimweg mit dem Auto, kann der 
Gastwirt unter Umständen haftbar gemacht 
werden und muss sich finanziell am Schaden 
beteiligen.

Unser Angebot: 
•  «be my angel tonight»: «Angels» sind 

diejenigen, die nüchtern bleiben und nach 
Partyende sich und ihre Mitfahrenden nach 
Hause bringen. Zu Beginn des Festes können 
sich die Autofahrenden bei Mitarbeitenden 
der Fachstelle ASN als «Angel» registrieren 
und mit einem farbigen Armband kenn
zeichnen lassen. Damit verpflichten sie sich 
zum Alkohol und Drogen verzicht und 
erhalten verbilligte alkoholfreie Getränke. 

•  Fahrsimulatoren: An den Simulatoren 
(Scooter und Auto) der Fachstelle ASN 

Unser Angebot: 
•  Mixkurs «Attraktive alkoholfreie Drinks»  

für Ihre Mitarbeitenden 
•  Booklet mit Rezepten für alkoholfreie 

Drinks
•  «Funky Bar»: Mobile Bar mit attraktiven 

alkoholfreien Getränken 

Preise und Bezug bei fachstelle-asn.ch

können Gäste einen Eindruck gewinnen, wie 
sich die Fahrtüchtigkeit unter Alkoholeinfluss 
verändert. Fahrsimulatoren sind ein Publi
kumsmagnet und sensibilisieren für die 
Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss. 

•  Rauschbrillenparcous: Der Parcours   
mit der Rauschbrille lässt Jugendliche 
nachempfinden, wie stark die Wahrnehmung 
unter Alkoholeinfluss eingeschränkt ist.  
Er ist ebenfalls ein attraktives Angebot zur 
Sensibilisierung und Unterhaltung. 

Bezug und weitere Infos zu allen drei Angeboten: 
fachstelle-asn.ch

•  Shuttlebus, Nez Rouge: Zur Verhütung 
von alkoholbedingten Unfällen kann je nach 
Durchführungsort ein Shuttlebus sinnvoll 
sein. Die Anbieter sind Privat unternehmen; 
informieren Sie sich in Ihrer Region.

Bei sehr grossen Anlässen bietet Nez Rouge seine  
Dienste an: nezrouge.ch

Lassen Sie sich von 
uns beraten

Die Suchtpräventionsstelle Ihrer Region 
informiert Sie gerne über alle Angebote und 
berät Sie bei der Umsetzung der Jugend
schutzbestimmungen an Ihrem Festanlass. 

Berichten Sie von 
Ihrem Engagement

Erwähnen Sie gegenüber den Medien, dass Sie 
dem Jugendschutz und der Unfallprävention  
spezielle Beachtung schenken. Das erhöht die 

Die Adresse finden Sie unter:  
suchtpraevention-zh.ch > Über uns  
> Regionale Stellen

Beschildern Sie Zelte mit Hinweisen auf das 
Rauchverbot, so vermeiden Sie Unklarheiten 
und Missstimmung. 

Akzeptanz für Ihre Festveranstaltung und  
trägt dazu bei, dass Jugendschutz zur Selbst
verständlichkeit wird.

© Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 4. komplett überarbeitete Auflage, Juni 2018



Checkliste für Festveranstalter 
Jugendschutz beim Alkohol- und Tabakverkauf

1. Planungsphase

Grundsätzliches Alterslimite für Eintritt zur Veranstaltung festlegen
  ja   nein

Hinweis auf Jugendschutzbestimmungen und Ausweiskontrolle auf
  Plakat   Flyer   Inserat
  Billett   Internet   anderem 

Unterstützung bei Jugendschutzmassnahmen durch Fachpersonen  
der Suchtprävention

  ja  nein

Eingangsbereich  
(Ausweis- und  
Alterskontrollen)

Alterseinteilung mit verschiedenfarbigen Jugendschutzbändeln  
(Bezug bei Ihrer regionalen Suchtpräventionsstelle)

  ja   nein
  Plakate aufhängen, die auf Altersbeschränkung bzw. Ausweispflicht hinweisen
  Genügend Personal (mindestens 18jährig) für Eingang, Kasse und Sicherheit aufbieten
  Wenn Körperkontrollen vorgesehen sind: männliches und weibliches Personal aufbieten
  Age Calculator oder IDReader bestellen

Einführung Personal Eingangsbereich
Die Einführung muss frühzeitig erfolgen und Folgendes umfassen:

   gesetzliche Jugendschutzbestimmungen beim Verkauf von Alkohol und Tabak und  
deren Sinn (z.B. auf jalk.ch)

  Konsequente Ausweiskontrolle (z.B. mit Age Calculator/IDReader)
  Kontrollieren, dass kein Alkohol die Eingangskontrolle passiert
  Angeheiterte Personen auf Fahrtüchtigkeit ansprechen
  Alkoholverbot für das Personal während der Arbeitszeit

Service- und Barpersonal   Genügend Bar und Servicepersonal aufbieten (mindestens 18jährig)
  Infomaterial für das Personal bestellen (Bezug s.u.)
   Bar oder Serviceverantwortliche bestimmen, welche bei Problemen jederzeit  

herbeigerufen werden können.

Einführung Personal Service- und Barbereich
Die Einführung muss frühzeitig erfolgen und Folgendes umfassen:

   Gesetzliche Jugendschutzbestimmungen und deren Sinn (z.B. auf jalk.ch)
   Konsequente Ausweis oder Jugendschutzbändelkontrolle (z.B. mit Age Calculator/IDReader)
   Umgang mit Jugendlichen klären, die unerlaubt Alkohol/Zigaretten kaufen wollen  

(s.a. Faltblatt «Wenn Jugendliche Alkohol oder Zigaretten kaufen wollen»)
   Kein Ausschank an Jugendliche, die bereits viel getrunken haben
   Kein Alkoholausschank an Betrunkene (gesetzlich vorgeschrieben)
   Keine kostenlose Abgabe an Jugendliche unterhalb der jeweiligen Altersgrenzen  

(gesetzlich vorgeschrieben)
   Alkoholverbot für das Personal während der Arbeitszeit



© Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, Juni 2018

Verkaufsstellen:  
Beschilderung und  
Getränkeangebot

Beschilderung
   gesetzlich vorgeschriebene Hinweisschilder mit den Jugendschutzbestimmungen  

bestellen (Bezug s.u.)

Getränkeangebot
   Gemeinsam mit Getränkelieferanten attraktives alkoholfreies Getränkeangebot zusammenstellen
   Einige alkoholfreie Getränke anbieten, die nicht teurer sind als das günstigste alkoholhaltige 

Getränk (gesetzlich vorgeschrieben)
  Alkoholfreie Bar mieten (Bezug s.u.)

Unfallprävention    Fahrpläne ÖV, Telefonnummer Taxi beim Ausgang gut sichtbar anbringen
   Shuttleservice, Nez Rouge, TaxiService vor Ort anbieten
   «be my angel tonight», Fahrsimulatoren oder Rauschbrillenparcours bestellen (Bezug s.u.)

2. Einrichtungsphase

Einführung und  
Beschilderung

   Einführung der Mitarbeitenden (s.o.) durchführen und Verantwortlichkeiten klären
   Schilder mit den Bestimmungen zu den Altersbeschränkungen im Eingangsbereich und an den 

Verkaufsstellen anbringen
   Hinweis auf Rauchverbot beim Eingang, bei Festzelten oder Gebäuden anbringen 
   Zigarettenautomaten mit Zugangssperre (Jetons/Karten) bestücken. Gesetzliche  

Jugendschutzbestimmungen auf Automaten anbringen
   Fahrpläne und wichtige Telefonnummern zur Unfallprävention im Ein bzw. Ausgangsbereich 

anbringen.

3. Während der Veranstaltung

Veranstaltungs- 
verantwortliche und  
Sicherheitsdienst

   Einhaltung der Altersbeschränkung beim Eingang kontrollieren resp. Personal dabei unterstützen
   Einhaltung der Alterslimiten beim Alkohol und Tabakverkauf kontrollieren resp. Personal  

dabei unterstützen
   Gäste ansprechen, die Jugendliche mit Alkohol/Zigaretten versorgen  

(Ausnahme: Eltern dürfen den eigenen Kindern begrenzt Alkohol ausschenken)

Beratung Die Suchtpräventionsstelle Ihrer Region berät Sie kostenlos bei der Umsetzung der  
Jugendschutzbestimmungen an Ihrem Festanlass.
Adressen unter: suchtpraevention-zh.ch > Über uns > Regionale Stellen

Bezug von Material •  Diese Checkliste gehört zum «Leitfaden für Festveranstalter zum Alkohol und  
Tabakverkauf an Jugendliche». Weitere Leitfäden, die Hinweisschilder und ein Faltblatt für  
die Personalschulung können Sie im Kanton Zürich kostenlos bestellen unter:  
suchtpraevention-zh.ch > Publikationen > Infomaterial > Handel & Gastronomie 
Dort können auch weitere Checklisten zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

•  Jugendschutzbändel, Age Calculator und IDReader für die Alterskontrolle können Sie bei  
Ihrer regionalen Suchtpräventionsstelle beziehen:  
suchtpraevention-zh.ch > Über uns > Regionale Stellen

•  Angebote für alkoholfreie Drinks und zur Verkehrssicherheit finden Sie auf:  
fachstelle-asn.ch

Online-Schulung  
des Personals

Auf jalk.ch kann sich Ihr Personal mit den wichtigsten Regeln vertraut machen und  
deren Umsetzung einüben. 



VERPFLEGUNG WÄHREND 
DER AUFBAUPHASE
Peter Seifriz

Sommerbeiz

Büezer-Menü
JEDEN  TAG E IN  ANDERES  MENÜ

HAUPTSPE ISE  -  M INERAL  -  KAFFEE
CHF  28 .00



OFFIZIELLER
FESTLIEFERANT
Roger Schmidinger

Guten Abend 
Roger Schmidinger 

Fest-Service Schmidinger GmbH 
•  Inhaber Roger & Simon Schmidinger 
•  16 Angestellten (Winter) 
•  Sitz in Urdorf  
•  1 Lehrlinge      
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Mein Team 
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Preisliste gültig ab 01.02.2023

OK Schliere Fäscht 2023

Frau Sabrina Berri

Freiestrasse 6

Kunden-Nr. 970788 / 01

8952 Schlieren

Zustellpreise netto exkl. Mehrwertsteuer

Seite 1

Alle Preise in CHF zzgl. Recycling!

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Wasser

MWSt.

10004 Eptinger blau ohne CO2 PET 9 6 2.5%1.44 5.00Har 6x1.50l

10005 Eptinger blau ohne CO2 PET 12 24 2.5%1.03 0.00Tra 24x0.50l

10012 Eptinger rot mit CO2 PET 9 6 2.5%1.44 5.00Har 6x1.50l

10013 Eptinger rot mit CO2 PET 12 24 2.5%1.03 0.00Tra 24x0.50l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Süsswasser

MWSt.

20242 Pepita Citro Glas 12 12 2.5%1.12 11.00Har 12x1.00l

20086 Pepita Citro PET 9 6 2.5%1.87 5.00Har 6x1.50l

20088 Pepita Citro PET 12 24 2.5%1.13 0.00Tra 24x0.50l

20243 Pepita Cola Glas 12 12 2.5%1.16 11.00Har 12x1.00l

20151 Pepita Cola PET 12 24 2.5%0.58 0.00Tra 24x0.50l

20152 Pepita Cola Zero PET 12 24 2.5%0.58 0.00Tra 24x0.50l

20083 Pepita Grapefruit PET 12 24 2.5%1.18 0.00Tra 24x0.50l

20089 Pepita Orange PET 12 24 2.5%1.18 0.00Tra 24x0.50l

20248 Pepita Orange PET 9 6 2.5%1.664 0.00Tra 6x1.50l

20031 Rivella blau PET 9 6 2.5%2.47 5.00Har 6x1.50l

20032 Rivella blau PET 12 24 2.5%1.55 0.00Tra 24x0.50l

20038 Rivella rot PET 12 24 2.5%1.55 0.00Tra 24x0.50l

20040 Rivella rot PET 9 6 2.5%2.60 5.00Har 6x1.50l

20147 Thomas Henry Bitter Lemon PET 6 6 2.5%2.79 8.00Har 6x1.00l

20230 Thomas Henry Ginger Ale PET 6 6 2.5%2.79 8.00Har 6x1.00l

20146 Thomas Henry Tonic Water PET 6 6 2.5%2.79 8.00Har 6x1.00l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Energydrink

MWSt.

25001 Red Bull Energy Dose 6 24 2.5%1.33 0.00Tra 24x0.25l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Obstsaft

MWSt.

31004 Möhl Saft klar Spezial Bügel 7.5 15 7.7%1.69 12.50Har 15x0.50l

____________________________________________________________________________Fest-Service Schmidinger GmbH
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PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Obstsaft o. alk.

MWSt.

32020 Möhl Saft vom Fass trüb alkoholfrei Bügel 7.5 15 2.5%1.69 12.50Har 15x0.50l

32006 Möhl Shorley PET 12 24 2.5%1.39 0.00Tra 24x0.50l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Fruchsaft

MWSt.

35014 Michel Ananas Glas 6 6 2.5%2.63 8.00Har 6x1.00l

35020 Michel Cranberry PET 4 4 2.5%2.66 0.00Tra 4x1.00l

Fair Trade

35012 Michel Orange Premium Glas 6 6 2.5%2.46 8.00Har 6x1.00l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Bier Inland

MWSt.

51189 Falken Das Weizen Glas 5 10 7.7%2.21 8.00Har 10x0.50l

58027 Hülse Ice Glas 7.92 24 7.7%1.91 0.00Har 24x0.33l

51094 MüllerBräu Extra Nachtaktiv 20 20 7.7%3.85 50.00KEG 20l

51088 MüllerBräu Extra Nachtaktiv Glas 7.92 24 7.7%1.57 12.20Har 24x0.33l

51079 MüllerBräu Lager 20 20 7.7%3.69 50.00KEG 20l

51188 MüllerBräu Lager Bügel 6.6 20 7.7%1.57 15.00Har 20x0.33l

51085 MüllerBräu Lager Dose 12 24 7.7%1.85 0.00Kar 4x6x0.50l

51091 MüllerBräu Red Porter Ale Glas 1.98 6 7.7%6.72 0.00Kar 6x0.33l

51093 MüllerBräu Zwickel Bügel 6.6 20 7.7%1.62 15.00Har 20x0.33l

51191 Stammhaus Bier Dose 7.92 24 7.7%1.37 0.00Kar 4x6x0.33l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Bier Inland o. alk

MWSt.

52016 MüllerBräu Non-Alcoholic Glas 7.92 24 2.5%1.53 12.20Har 24x0.33l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Bier Mix

MWSt.

58028 Hülse Lemon Glas 7.92 24 7.7%1.91 0.00Har 24x0.33l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Wein Weiss

MWSt.

Landolt

60048 Cuvée Weiss Markus IRO 2020 4.5 6 7.7%9.90 0.00Kar 6x0.70l

Landolt

60022 Féchy Beau-Rivage La Côte AOC 7.5 15 7.7%5.80 4.50Vin 15x0.50l

Landolt

60033 Mythos weiss Assemblage VdP Suisse 3 6 7.7%8.50 0.00Kar 6x0.50l

Landolt

60219 Roero Arneis DOCG Cantina del Nebbiolo 4.5 6 7.7%13.80 0.00Kar 6x0.75l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Wein Rot

MWSt.

Landolt

61183 Adèo Rosso Bolgheri DOC Campo alla 4.5 6 7.7%23.00 0.00Kar 6x0.75l

Landolt

61332 Il Primitivo del Tarantino IGT Sette Torri 2016 4.5 6 7.7%11.00 0.00Kar 6x0.75l

Landolt

61296 Mythos rot Assemblage VdP Suisse 3 6 7.7%8.00 0.00Kar 6x0.50l

Landolt

61233 Pinot Noir AOC Valais Landolt 7.5 15 7.7%6.20 4.50Vin 15x0.50l

Landolt

61298 Ripasso Valpolicella Classico DOC 4.5 6 7.7%16.50 0.00Kar 6x0.75l
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PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Schaumwein

MWSt.

8214
Italien

61286 Prosecco Brut DOC Trevisio Azienda 4.5 6 7.7%11.50 0.00Kar 6x0.75l

PfandPreis /

GebindeEinheitEinh.Inhalt lVPEArtikelbezeichnungArtikel-Nr.

Spirituosen

MWSt.

66048 Amaretto DelFino 4.2 6 7.7%17.85 0.00Kar 6x0.70l

66000 Berentzen Apfel 4.2 6 7.7%12.90 0.00Kar 6x0.70l

66002 Berentzen Saurer Apfel 4.2 6 7.7%12.90 0.00Kar 6x0.70l

66112 Berentzen Saurer Apfel Minis 0.48 24 7.7%1.10 0.00Kar 24x0.02l

66023 Berghof Chrüter 6 6 7.7%24.00 0.00Kar 6x1.00l

66024 Berghof Kernobst 40% 6 6 7.7%22.40 0.00Kar 6x1.00

66025 Berghof Kirsch 6 6 7.7%32.95 0.00Kar 6x1.00l

66287 Berghof Williams 6 6 7.7%41.10 0.00Kar 6x1.00l

66028 Berghof Zwetschgen 6 6 7.7%32.60 0.00Kar 6x1.00l

66005 Black Bull Vodka Likör 4.2 6 7.7%12.30 0.00Kar 6x0.70l

66103 Bruichladdich THE Classic Laddie 4.2 6 7.7%54.00 0.00Kar 6x0.70l

66031 Gin Discovery London Dry 4.2 6 7.7%14.95 0.00Kar 6x0.70l

66007 Green Bull Vodka Likör 4.2 6 7.7%12.30 0.00Kar 6x0.70l

66193 Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whisky 4.2 6 7.7%27.50 0.00Kar 6x0.70l

66425 Jsotta Bitter Rosso 4.5 6 7.7%17.20 0.00Kar 6x0.75l

66084 Jsotta Vermouth Bianco 4.2 6 7.7%17.20 0.00Kar 6x0.75l

66256 Jsotta Vermouth Rosé 4.2 6 7.7%17.20 0.00Kar 6x0.75l

66085 Jsotta Vermouth Rosso 4.2 6 7.7%17.20 0.00Kar 6x0.75l

66107 Kleiner Feigling 0.6 30 7.7%1.20 0.00Kar 30x0.02l

66108 Kleiner Feigling Erdbeer Colada 0.4 20 7.7%1.20 0.00Kar 20x0.02l

66580 Kleiner Klopfer Feige 0.5 25 7.7%0.775 0.00Kar 25x0.02l

66050 Luxardo Aperitivo 4.2 6 7.7%9.25 0.00Kar 6x0.70l

66499 Luxardo Bitter 4.2 6 7.7%19.20 0.00Kar 6x0.70l

66016 Mangaroca Pura Cachaça 4.2 6 7.7%20.30 0.00Kar 6x0.70l

66260 Monin Pêche Liqueur (Pfirsich) 4.2 6 7.7%12.06 0.00Kar 6x0.70l

66009 Pink Bull Vodka Likör 4.2 6 7.7%12.30 0.00Kar 6x0.70l

66010 Purple Bull Vodka Likör 4.2 6 7.7%12.30 0.00Kar 6x0.70l

66011 Red Bull Vodka Likör 4.2 6 7.7%13.10 0.00Kar 6x0.70l

66495 Rum Barcelo Blanco 4.2 6 7.7%18.36 0.00Kar 6x0.70l

66496 Rum Barcelo Dorado 4.2 6 7.7%18.36 0.00Kar 6x0.70l

66067 Rum Mount Gay Black Barrel 4.2 6 7.7%33.92 0.00Kar 6x0.70l

66062 Rum Negrita Rhum Dark 4.2 6 7.7%22.68 0.00Kar 6x0.70l

66064 Rum Negrita Rhum White 4.2 6 7.7%22.50 0.00Kar 6x0.70l

66073 Tequila Jose Cuervo Especial Reposado 4.2 6 7.7%26.20 0.00Kar 6x0.70l

66072 Tequila Jose Cuervo Especial Silver 4.2 6 7.7%26.20 0.00Kar 6x0.70l

66032 The Botanist Islay Dry Gin 4.2 6 7.7%37.90 0.00Kar 6x0.70l

66259 Twist Lemonizer Vodka 4.2 6 7.7%10.80 0.00Kar 6x0.70l

66257 Twist Passion Fruit Vodka 4.2 6 7.7%10.80 0.00Kar 6x0.70l

66380 Vodka Stolichnaya Premium 4.2 6 7.7%24.95 0.00Kar 6x0.70l

66087 Whiskey Irish Bushmills Original 4.2 6 7.7%29.04 0.00Kar 6x0.70l

66090 Whisky Scotch Blend Label 5 4.2 6 7.7%22.86 0.00Kar 6x0.70l

66012 White Bull Vodka Pure Grain 4.2 6 7.7%15.50 0.00Kar 6x0.70l

Alle angegebenen Preise in CHF.

Preisänderungen vorbehalten - exklusive Mwst.
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Preisliste 



Fest-Service Schmidinger GmbH
Schützenstrasse 27
8902 Urdorf

Telefon:  044 735 40 10
E-Mail:  bestellung@feste-schmidinger.ch

OK Schliere Fäscht 2023
Frau Sabrina Berri
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

B E S T E L L S C H E I N

Kunden-Nr.: 970788

Gewünschtes
Lieferdatum:

Seite 1

Artikelnr. Artikelbezeichnung

Best.menge

Artikelnr. ArtikelbezeichnungFl.

Best.menge

Fl.

Kd.-Telefon:

VPE VPE

Jägermeister Kräutelikör Kar 6x0.70l66116

Eptinger blau ohne CO2 PET Har 6x1.50l10004

Eptinger blau ohne CO2 PET Tra 24x0.50l10005

Eptinger rot mit CO2 PET Har 6x1.50l10012

Eptinger rot mit CO2 PET Tra 24x0.50l10013

Pepita Citro Glas Har 12x1.00l20242

Pepita Citro PET Har 6x1.50l20086

Pepita Citro PET Tra 24x0.50l20088

Pepita Cola Glas Har 12x1.00l20243

Pepita Cola PET Tra 24x0.50l20151

Pepita Cola Zero PET Tra 24x0.50l20152

Pepita Grapefruit PET Tra 24x0.50l20083

Pepita Orange PET Tra 24x0.50l20089

Pepita Orange PET Tra 6x1.50l20248

Rivella blau PET Har 6x1.50l20031

Rivella blau PET Tra 24x0.50l20032

Rivella rot PET Tra 24x0.50l20038

Rivella rot PET Har 6x1.50l20040

Thomas Henry Bitter Lemon PET Har 20147

Thomas Henry Ginger Ale PET Har 6x1.00l20230

Thomas Henry Tonic Water PET Har 20146

Red Bull Energy Dose Tra 24x0.25l25001

Möhl Saft klar Spezial Bügel Har 15x0.50l31004

Möhl Saft vom Fass trüb alkoholfrei Bügel 32020

Möhl Shorley PET Tra 24x0.50l32006

Michel Ananas Glas Har 6x1.00l35014

Michel Cranberry PET Tra 4x1.00l35020

Michel Orange Premium Glas Har 6x1.00l35012

Falken Das Weizen Glas Har 10x0.50l51189

Hülse Ice Glas Har 24x0.33l58027

MüllerBräu Extra Nachtaktiv KEG 20l51094

MüllerBräu Extra Nachtaktiv Glas Har 51088

MüllerBräu Lager KEG 20l51079

MüllerBräu Lager Bügel  Har 20x0.33l51188

MüllerBräu Lager Dose Kar 4x6x0.50l51085

MüllerBräu Red Porter Ale Glas Kar 51091

MüllerBräu Zwickel Bügel Har 20x0.33l51093

Stammhaus Bier Dose Kar 4x6x0.33l51191

MüllerBräu Non-Alcoholic Glas Har 52016

Hülse Lemon Glas Har 24x0.33l58028

Cuvée Weiss Markus IRO 2020 Kar 6x0.70l60048

Féchy Beau-Rivage La Côte AOC Vin 60022

Mythos weiss Assemblage VdP Suisse 60033

Roero Arneis DOCG Cantina del Nebbiolo 60219

Adèo Rosso Bolgheri DOC Campo alla 61183

Il Primitivo del Tarantino IGT Sette Torri 61332

Mythos rot Assemblage VdP Suisse  Kar 61296

Pinot Noir AOC Valais Landolt Vin 15x0.50l61233

Ripasso Valpolicella Classico DOC 61298

Prosecco Brut DOC Trevisio Azienda 61286

Amaretto DelFino Kar 6x0.70l66048

Berentzen Apfel Kar 6x0.70l66000

Berentzen Saurer Apfel Kar 6x0.70l66002

Berentzen Saurer Apfel Minis Kar 24x0.02l66112

Berghof Chrüter Kar 6x1.00l66023

Berghof Kernobst 40% Kar 6x1.0066024

Berghof Kirsch Kar 6x1.00l66025

Berghof Williams Kar 6x1.00l66287

Berghof Zwetschgen Kar 6x1.00l66028

Black Bull Vodka Likör Kar 6x0.70l66005

Bruichladdich THE Classic Laddie Kar 66103

Gin Discovery London Dry Kar 6x0.70l66031

Green Bull Vodka Likör Kar 6x0.70l66007

Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee 66193

Jsotta Bitter Rosso Kar 6x0.75l66425

Jsotta Vermouth Bianco Kar 6x0.75l66084

Jsotta Vermouth Rosé Kar 6x0.75l66256

Jsotta Vermouth Rosso Kar 6x0.75l66085

Kleiner Feigling Kar 30x0.02l66107

Kleiner Feigling Erdbeer Colada Kar 66108



Fest-Service Schmidinger GmbH
Schützenstrasse 27
8902 Urdorf

Telefon:  044 735 40 10
E-Mail:  bestellung@feste-schmidinger.ch

OK Schliere Fäscht 2023
Frau Sabrina Berri
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

B E S T E L L S C H E I N

Kunden-Nr.: 970788

Gewünschtes
Lieferdatum:

Seite 2

Artikelnr. Artikelbezeichnung

Best.menge

Artikelnr. ArtikelbezeichnungFl.

Best.menge

Fl.

Kd.-Telefon:

VPE VPE

Kleiner Klopfer Feige Kar 25x0.02l66580

Luxardo Aperitivo Kar 6x0.70l66050

Luxardo Bitter Kar 6x0.70l66499

Mangaroca Pura Cachaça Kar 6x0.70l66016

Monin Pêche Liqueur (Pfirsich) Kar 6x0.70l66260

Pink Bull Vodka Likör Kar 6x0.70l66009

Purple Bull Vodka Likör Kar 6x0.70l66010

Red Bull Vodka Likör Kar 6x0.70l66011

Rum Barcelo Blanco Kar 6x0.70l66495

Rum Barcelo Dorado Kar 6x0.70l66496

Rum Mount Gay Black Barrel Kar 6x0.70l66067

Rum Negrita Rhum Dark Kar 6x0.70l66062

Rum Negrita Rhum White Kar 6x0.70l66064

Tequila Jose Cuervo Especial Reposado 66073

Tequila Jose Cuervo Especial Silver Kar 66072

The Botanist Islay Dry Gin Kar 6x0.70l66032

Twist Lemonizer Vodka Kar 6x0.70l66259

Twist Passion Fruit Vodka Kar 6x0.70l66257

Vodka Stolichnaya Premium Kar 6x0.70l66380

Whiskey Irish Bushmills Original Kar 66087

Whisky Scotch Blend Label 5 Kar 6x0.70l66090

White Bull Vodka Pure Grain Kar 6x0.70l66012



Preis/Bestell-listen

Getränke
Legende VPE:
Har=Harass
Tra=Tray(Schrumpfpackung)
Kar=Karton
KEG=Tank
Bsp: Har 12x1.00l
Harass mit 12 Flaschen x 1 Liter



Bestellliste
Personalisiert pro Standbetreiber

Verpackungseinheit Einzelflaschen (z.b. Schnapps)

Material



RRüücckknnaahhmmee  uunnbbeesscchhääddiiggtteerr  GGeettrräännkkee
• EEiinnzzeellffllaasscchheenn::  Spirituosen und Harassen
• VVeerrppaacckkuunnggsseeiinnhheeiitteenn::  Karton und Tray

Nachlieferungen
Bestellzeiten:
Montag bis Samstag von 08:00 – 17:00 Uhr

Sonntag  von 08:00 – 12:00 Uhr

Auslieferungszeiten:
Montag bis Samstag von 10:00 – 19:00 Uhr

Sonntag von 10:00 – 14:00 Uhr

044 735 40 10 / bestellung@feste-schmidinger.ch



WEININGER WEINE
Peter Seifriz

Die einheitlichen Verkaufspreise für die 50cl-Flaschen 
Riesling-Silvaner, Rosé und Pinot Noir betragen (exkl. MwSt.)
 
 
Riesling-Silvaner 50 cl   CHF 7.20
Rosé 50 cl       CHF 7.95
Pinot Noir/Blauburgunder 50 cl  CHF 7.95
 
Lieferanten sind   Peter Haug Haug Weine 
     Dani Müller Rutishauser-DiVino SA   
     Robin Haug  Weingut Haug
 

Weingut Haug
Robin Haug
Zürcherstrasse 8
8104 Weiningen

079 254 70 90

robin.haug@weingut-haug.ch
weingut-haug.ch

Rutishauser-DiVino SA
Daniel Müller
Zürcherstr.20
8104 Weiningen
 
076 396 30 06

rutishauser-divino.ch

Haug Weine
Peter und Claudia Haug 
Friedhofstrasse 30 
8104 Weiningen 

044 750 03 54
079 281 99 29

info@haugweine.ch
haugweine.ch



FESTLIEFERANT WEINE
Varela & Orvina AG, Schlieren
 044 773 33 66 - varela@varela.ch - www.varela.ch

Alle Ankaufspreise exkl. 7.7% MWST
Preisänderungen vorbehalten



FESTLIEFERANT WEINE
Varela & Orvina AG, Schlieren
 044 773 33 66 - varela@varela.ch - www.varela.ch

Varela & Orvina AG
Bernstrasse 31
8952 Schlieren
Tel. 044 773 33 66
E-Mail: varela@varela.ch
www.varela.ch

Schlierenfäscht 01.09. - 10.09.2023

Lieferadresse: Rechnungsadresse:

Ort Standplatz Nr.

Tel.-Nummer

Lieferdatum

E-Mail

Bestellung für Varela & Orvina AG

Telefon 044 773 33 66
E-Mail varela@varela.ch

Bestellschein Varela & Orvina AG

Bestelldatum:

Name Besteller:

Kunden-Nr.:

Lieferdatum:

Bemerkungen:

Artikel Nr. Artikel Gebiet Inhalt Preis Flaschen
(exkl. MWST)

Weisswein Fr.

E172421.075 La Choza Viura DOCa Rueda 75cl 8.70

E192921.075 Prios Verdejo 100% DO Rueda 75cl 11.90



FESTLIEFERANT WEINE
Varela & Orvina AG, Schlieren
 044 773 33 66 - varela@varela.ch - www.varela.ch

Artikel Nr. Artikel Gebiet Inhalt Preis Flaschen
(exkl. MWST)

Rotwein Fr.

E198720.075 Gregoriano Roble DO Campo de B. 75cl 16.20

E197819.075 Novellum Crianza DO Toro 75cl 16.20

E1987115.075 Altanza Reserva Fam. DOC Rioja 75cl 16.20

E1117220.075 Tropiezo 66 Roble DO Ribera d. D. 75cl 21.60

Artikel Nr. Artikel Gebiet Inhalt Preis Flaschen
(exkl. MWST)

Cava Fr.

E177319.075 Roger Goulart Brut Reserva DO 75cl 18.40

E13719.075 Roger Goulart Semi Sec DO 75cl 18.40

Preisänderungen vorbehalten.

Datum:   

Unterschrift:



BIER-LIEFERANT

Brauerei Müller, Baden, Roger Stierli

In der Müller Bräu Mikrobrauerei, auf dem Areal der Brauerei H. Müller, wird 
gebraut was die Sudkessel halten.

Die Geschichte der Brauerei H. Müller reicht bis ins Jahr 1897 zurück. Die Tradition der 
Brauerei und der hervorragenden Biere wird auf Wunsch der Familie weitergeführt.

Seit November 2022 ist die Spezialitätenbrauerei in Betrieb. Das Wasser kommt von der 
eigenen Quellfassung in Münzlishausen, das Malz hauptsächlich von der Schweizer Mäl-
zerei in Möriken-Wildegg und der Hopfen, wenn immer möglich aus der Schweiz, aus 
Stammheim.
Das Bier fliesst bereits über die Zapfhahnen ausgewählter Gastronomiebetriebe. Um die 
feine Bierlinie „Müller Bräu Handcrafted“ kümmert sich mit Leidenschaft unser Brauer und 
Mälzer Simon Neuhold.
Sie dürfen Sich also auf die grossartigen Produkte freuen. Ob Hell Naturtrüb oder ein 
Sainsonbier, eine feine Spezialität lagert immer in den Tanks.

Ihr Kontakt

Roger Stierli
079 790 18 44
roger.stierli@falken.ch

Bestellungen laufen über die Bestellscheine
der Fest-Service Schmidinger GmbH.



Metzgerei Künzli AG
 Zürich  -  Stallikon  -  Chur

Angefangen hat dies am 1. Februar 1959, als die 
Eltern des heutigen Firmeninhabers Heinz Künzli 
die Metzgerei Rimé in Zürich Albisrieden übernom-
men haben. Als gebürtiger St.Galler hat Vater 
Künzli die Rezepturen aus seinem Heimatkanton 
weitergeführt und damit den Grundstein für die 
heutige Firma gelegt. Die Qualität seiner Produk-
te fand rasch Beachtung und die Nachfrage stieg 
stetig. 

Der Direktverkauf wurde erweitert, hinzu kamen 
der Handel mit Fleisch- und Wurstwaren, die Belie-
ferung von Wiederverkäufern und Gastrobetrieben.

Die anfänglich 4 bis 5 MitarbeiterInnen und der 
bestehende Maschinenpark genügten bald einmal 
nicht mehr, um die Nachfrage zu befriedigen. Im 
Jahre 1974 entschied sich Vater Künzli zu einem 
Neubau in der GBL Genossenschaftsüberbauung 
an der Fellenbergstrasse. Die Wurstereiabteilung 
stand damals im Vordergrund. Vater Künzli erledig-
te viele seiner Geschäfte noch per Handschlag.

Mit der neu geschaffenen Kapazität und der sprich-
wörtlichen Qualität konnte auch ein Verkaufsge-
schäft von Denner in Schwamendingen, als erster 
Grossverteiler, vorwiegend mit vorverpackten 
Wurstwaren, beliefert werden.

Ein Stadtzürcher auf dem Pfad der Natur

Metzgerei Künzli AG

Mülistrasse 7 - 8143 Stallikon - Tel: 044 701 80 80 - Fax: 044 701 80 90 - info@metzgereikuenzli.ch

Seilerbahnweg 7 -  7000 Chur - Tel: 081 566 70 80 -  Fax: 081 566 70 81 -  chur@metzgereikuenzli .ch



Für zweckentfremdete, zusammengepresste, defekte Becher 
mit Schmutz, Kaugummi- oder Zigarettenrückständen wird 

kein Depot ausgezahlt.

 

Mehrwegbecher

DEPOT CHF 2.00
 

Depot

Jeton 
Pfand

Depot

Jeton 
Pfand

Depot

Jeton 
Pfand

Depot

Jeton 
Pfand



Für zweckentfremdete, zusammengepresste, defekte Einheiten
wird kein Depot ausgezahlt.

 

Mehrweggeschirr

         DEPOT
 CHF 1.00        CHF 2.00
  pro Stk.         pro Stk.

 

DEPOT CHF 2.00
 

Gabel / Messer / Löffel                                                    Teller / Schale                 



Mehrweg-Pitcher

Für zweckentfremdete, zusammengepresste,
defekte Pitcher mit Schmutz-,

Kaugummi- oder Zigarettenrückständen 
wird kein Depot ausbezahlt. 

 

DEPOT CHF 5.00
 

RÉUTILISATION & LOGISTIQUE                                                                      



CYGNET GmbH 
Wisental 698, 9203 Niederwil SG 
Tel. 071 393 12 90  
 

1696 Vuisternens-en-Ogoz FR, Tel. 026 437 12 90  
 

4056 Basel BS, Tel. 061 262 12 90 

 

e-mail: info@cupandmore.ch / Fax. 071 393 66 67 
 
 
 

Kompetente Mehrweglogistik: Beratung, Planung, Service!                                                                                                                      www.cupandmore.ch       
  

  

DDaass  MMeehhrrwweegg--SSyysstteemm  aamm  SScchhlliieerreennffäässcchhtt  22002233  
  

11..  FFüürr  ddeenn  GGaasstt  
o FFüürr  jjeeddeenn  MMWW--BBeecchheerr//  --TTeelllleerr  //  --SScchhaallee  oohhnnee  JJeettoonn,,  PPEETT--//  WWeeiinnffllaasscchhee  uunndd  AAlluuddoosseenn  mmiitt  JJeettoonn  wwiirrdd  vvoomm  GGaasstt  eeiinn  

DDeeppoott  vvoonn  CCHHFF  22..0000  
o FFüürr  jjeeddeenn  PPiittcchheerr  eeiinn  DDeeppoott  vvoonn  CCHHFF  55..0000  uunndd  ffüürr  jjeeddeess  BBeesstteecckktteeiill  eeiinn  DDeeppoott  vvoonn  CCHHFF  11..0000  vveerrllaannggtt..    
o Der Gast kann alle Mehrwegartikel an jedem Stand zurückgeben und erhält die CHF 1.00, 2.00 bzw. CHF 5.00 

zurück. 
 

22..  FFüürr  ddeenn  SSttaannddbbeettrreeiibbeerr 
aa..    SSyysstteemm        
o Vor der Veranstaltung erhalten Sie ein Bestellformular (Achtung: Frist beachten!), auf dem Sie uns Ihre 

Erstbestellung mitteilen. Während der Veranstaltung steht Ihnen jemand vom OK vor Ort (> 3. Service) zur 
Verfügung, um Boxen zu retournieren und wieder neue zu beziehen. 

o Bei der Erstabholung erhalten Sie eine individuelle Kundenkarte. Diese müssen Sie bei jedem Bezug vorweisen, 
dies garantiert eine schnelle Abwicklung und Sicherheit. 

o Bei der Abholung der MW-Artikel erhalten Sie einen Lieferschein mit der Auflistung der Boxen. Jede Box hat einen 
Identifikations-Code, der abgescannt wird. 

o Nach der Rücknahme werden die MW-Artikel in der Wäscherei gezählt, gewaschen und anhand des Codes dem 
Standbetreiber zugeordnet. 

 
bb..    KKoosstteenn  
o Für jede aabbggeehhoollttee Box werden CHF 6.00 Servicegebühren berechnet. 
o Alle Mehrwegartikel in geöffneten Boxen müssen aus lebensmittelhygienischen Gründen gewaschen werden, auch 

wenn die Becher nicht im Einsatz waren; für die ungeöffneten Boxen werden nur die Servicegebühren pro Box von 
CHF 6.00 berechnet. 

→  Für die MW-Artikel in den geöffneten Boxen fallen Reinigungskosten an: CHF 0.06 pro Jeton, CHF 0.19 pro 
Becher, CHF 0.15 pro Besteckteil, CHF 0.32 pro Teller/Schale, CHF 0.85 pro Pitcher. 

→  Jetonboxen gelten immer als geöffnet. Das heisst die Servicepauschale pro Jeton von CHF 0.06 fällt in jedem Fall 
an, egal ob die Jetons gebraucht wurden oder nicht.  

o Bei der Abholung der Boxen wird immer eine Akontozahlung verrechnet, die auf der Schlussrechnung rückvergütet 
wird. 

  
cc..    AAbbrreecchhnnuunngg  
o Für jeden MW-Artikel, der mehr (als die ursprünglich bezogene Menge) abgegeben wurde, wurde jeweils das 

Depot von CHF 1.00 / CHF 2.00 / CHF 5.00 an den Kunden ausgezahlt. Dieses Depot erhalten Sie mit der 
Schlussrechnung zurückerstattet. 

o Für jeden MW-Artikel, der weniger zurückgegeben wurde, ist das Depot noch in der Kasse, dies wird Ihnen 
verrechnet und an einen anderen Standbetreiber gutgeschrieben. 

o Nach der Veranstaltung erhalten Sie eine detaillierte Abrechnung, die an Hand der Liefer-, Retourenscheine und 
der Akontozahlung erstellt wird. 

o Bei nicht oder im Nachhinein retournierten Boxen wird Ihnen der Aufwand zusätzlich zu CHF 50.00 verrechnet.  
 

33..  SSeerrvviiccee  
o Es werden Depotplakate für die Stände abgegeben, die zur Deklaration an den Ständen angebracht werden 

können. 
o Bei Bedarf werden kostenlos Leih-Boxen zur Verfügung gestellt; Transportwagen können für einmalige CHF 35.00 

gemietet werden. 
o JJeeddeemm  SSttaannddbbeettrreeiibbeerr  wwiirrdd  eeiinnee  LLooggiissttiikkppaauusscchhaallee  vvoonn  CCHHFF  6600..--  vveerrrreecchhnneett..  
o Ausserhalb der Öffnungszeiten ist jemand vom OK unter der PPiikkeetttt--NNuummmmeerr (wird bei der Erstausgabe mitgeteilt) 

erreichbar. 
o Öffnungszeiten Logistik: 

▪ Depot A Stürmeierhus: Erstausgabe Freitag, 01.09.2023 13.30 – 14.30 Uhr 
▪ Depot B Sommerbeiz: Erstausgabe Freitag, 01.09.2023 15.00 – 17.00 Uhr 
▪ Abholung Material   Montag, 11.09.2023 10.00 – 11.00 Uhr 

o Bestellungen jeweils bis 06.00 Uhr per Mail an bestellung@cupandmore.ch senden oder per Telefon 071 393 12 
90 mitteilen. 
Die Bestellungen werden bis 12.00 Uhr in euer Schliessfach im Container geliefert.  

o Der Austausch findet am Samstag, evtl. Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag & evtl. Sonntag statt. 



CYGNET GmbH
Wisental, 9203 Niederwil  SG
Tel. 071 393 12 90, Fax. 071 393 66 67

Route de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz  FRTel. 026 437 12 90, Fax. 071 393 66 67
e-mail: info@cupandmore.ch, Fax. 071 393 66 67e-mail: info@cupandmore.ch

BESTELLUNG: Schlierefäscht  - Mehrweglogistik  2023
BBeesstteelllluunngg  bbiiss  0099..  JJuullii  22002233  ppeerr  ee--mmaaiill  ooddeerr  FFaaxx!! bestellung@cupandmore.ch / Fax. 071 393 66 67

VVeerreeiinn:: Stand Nr.: Stand Name:

Strasse: E-Mail

Plz.: Ort:

Tel.:

AArrtt..NNrr.. EEiinnhheeiitteenn VVeerrlluussttpprreeiiss BBeesstteellllmmeennggee AAkkoonnttoobbeettrraagg

pro Gebinde pro Einheit in Boxen CHF / Box inkl. MwSt

WWeeiinnkkeellcchh::

52102040 Weinkelch VIP SAN 2 dl 24 2.00 1100..0000

TTrriinnkkbbeecchheerr::
52101055 Apérobecher PP 1 dl 330 2.00 115500..0000

52103055 Trinkbecher PP 3 dl 352 2.00 115500..0000

SSppeezziiaallbbeecchheerr::

52102006 Kafitasse PET 1.9 dl 100 2.00 5500..0000

52120010 Pitcher PP 2 l 40 5.00 5500..0000

BBAARR--  &&  CClluubbbbeecchheerr::

52100404 Shot SAN 2 cl 130 2.00 8800..0000

52101050 Cüplikelch SAN 1 dl 33 2.00 2200..0000

52102555 Trinkbecher PP 2.5 dl 300 2.00 115500..0000

TTeelllleerr  &&  SScchhaalleenn::

52400120 Menuteller PBT / SAN 23.5 cm 100 2.00 5500..0000

52400130 Suppenteller PP / SAN 20.5 cm 100 2.00 5500..0000

52400100 Pommesschale PP 11 x 19 cm 100 2.00 5500..0000

52756080 Snackschale, gross PBT / SAN 23 x 13 cm 100 2.00 5500..0000

BBeesstteecckk::

52400200 Gabel SAN 19.5 cm 100 1.00 5500..0000

52400210 Messer SAN 19.5 cm 100 1.00 5500..0000

52400230 Löffel SAN 19.5 cm 100 1.00 5500..0000

ZZuubbeehhöörr::
52800220 Jeton für 0.5 l PET/Weinflaschen/Aludosen 200 2.00 110000..0000
52800100 Leih-Mehrwegboxe, leer, gross, inkl. Deckel 1 40.00 kkoosstteennllooss
52985000 Transportwagen (Platz für 8-10 Boxen) 1 600.00 3355..0000

- Die Akontozahlungen werden lediglich in Bar, mit EC- oder Postkarte oder mit vorgängiger Banküberweisung akzeptiert. Bei Zahlung mittels 
  einer Kreditkarte werden entsprechende Spesen bei der Schlussabrechnung verrechnet. 
- Zuschläge für unsortierte Boxen CHF 5.00, Abfall in den Boxen CHF 5.00 . Für zweckentfremdete, zusammengepresste Einheiten

  mit Schmutz-, Kaugummi- oder Zigarettenrückständen wird der Depotwert nicht gutgeschrieben

- Nicht retournierte Artikel werden zum Verlustpreis gemäss Tabelle in Rechnung gestellt.

--  JJeeddeemm  SSttaannbbeettrreeiibbeerr  wwiirrdd  eeiinnee  LLooggiissttiikkppaauusscchhaallee  vvoonn  CCHHFF  6600..--  vveerrrreecchhnneett..

--  PPiikkeetttt  NNuummmmeerr::  wwiirrdd  bbeeii  ddeerr  EErrssttaauussggaabbee  mmiittggeetteeiilltt..

- Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Piketteinsatz ein Zuschlag von CHF 5.00 für jede weitere Abholung ausserhalb der Öffnungszeit verrechnet werden kann. 

Bitte gewünschtes Depot ankreuzen: (wird gegebenenfalls durch den Veranstalter zugeteilt)

ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  LLooggiissttiikk::

cc DDeeppoott  AA::  SSttüürrmmeeiieerrhhuuss   EErrssttaauussggaabbee::  FFrreeiittaagg,,  0011..0099..22002233 1133..3300  --  1144..3300  UUhhrr

cc DDeeppoott  BB::  HHaauuppttssttaannddoorrtt  SSoommmmeerrbbeeiizz   EErrssttaauussggaabbee::  FFrreeiittaagg,,  0011..0099..22002233 1155..0000  --  1177..0000  UUhhrr

AAbbhhoolluunngg  MMaatteerriiaall::  MMoonnttaagg,,  1111..0099..22002233 1100..0000  --  1111..0000  UUhhrr

Bestellungen jeweils bis 06.00 Uhr per Mail an bestellung@cupandmore.ch senden oder per Telefon 071 393 12 90 mitteilen.
Die Bestellungen werden bis 12.00 Uhr in euer Schliessfach im Container geliefert. 
Da der Platz in eurem Abteil begrenzt ist, bitte die gebrauchten Boxen fortlaufend zurückstellen für den Austausch. Alle offenen Boxen werden mitgenommen. 
Der Austausch findet am Samstag, evtl. Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag & evtl. Sonntag statt.
Bei der Schlussrücknahme den Schlüssel vom Abteil bitte am Sonntagabend ins Abteil hineinlegen und das Schloss von aussen schliessen. 

Der Unterzeichnende bestätigt, dass er / sie die allgemeinen Bedingungen sowie die Richtlinien des Veranstalters akzeptiert und umsetzt. 

Die Ansprechperson bestätigt mit der Unterzeichnung dieses Formulares für die Richtikgkeit der Angaben und haftet persönlich, unbeschränkt

und solidarisch für die Verbindlichkeiten dieser Zusammenarbeit.

Datum: Ort: Name: Unterschrift:

www.cupandmore.chKompetente Mehrweglogistik: Beratung, Planung, Service! 

6.000.32

0.32

0.19

0.15

6.00

0.15

Artikel

BBeemmeerrkkuunnggeenn::
- Preise exkl. MwSt., Akontobetrag inkl. MwSt, alle Bezüge gegen BAR inkl. Depot Verrechnung

Gültig ab 1. Januar 2023, Änderungen vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Bedingungen.

6.00

6.00

6.00

0.00 35.00

0.19

0.85 6.00

SSeerrvviicceeppaauusscchhaallee  pprrooMMeehhrrwweeggaarrttiikkeell

Rechnungsadresse:

Natelnummer:

6.00

Boxe

6.00

Standinformation:

6.00

6.00

0.19 6.00

0.19 6.00

Name, Vorname:

0.32 6.00

0.15

0.32

0.06
0.00 0.00

0.19 6.00

0.19 6.00

6.000.19



UNTERHALTUNG 
BÜHNEN
Barbara Gysling, Veranstaltungen/Programm

Vielfalt ist Programm
Das OK hat ein sehr umfangreiches und vielseitiges Programm zusammengestellt.
Wichtig: Für alle Konzerte gilt freier Eintritt. Einzig für den „Tag der Wirtschaft“ müssen Tickets ge-
kauft werden.

Das Programm ist zu vielseitig, um hier vorgestellt werden. 
Auf unserer website schlierelacht.ch können Sie in aller Ruhe das Programm entdecken. 

Bühnen
Vom OK werden folgende drei Bühnen bespielt:

Live im Park  Die grosse Partyzone an der Alten Badenerstrasse.
   Hier geht die Post ab.

Zentrums-Bühne Die Bühne auf dem Platz vor der reformierten Kirche.
   Das Herz und Zentrum des Schlierefäschtes.

Stadthaus-Bühne Unsere neue Bühne beim Stadthaus, bei der Einmündung der
   Sägestrasse in die Freiestasse.

Programme der Festwirte
Wenn Sie eigene Konzerte in Ihrer Festwirtschaft organisieren, dann berücksichtigen Sie bitte die 
Anlässe auf den offiziellen Bühnen sowie die Lärmvorschriften.

Jahrgangstreffen „uf Widerluege“
Die Jahrgangstreffen finden wieder statt. Anmeldung auf schlierelacht.ch möglich.

Stand der Dinge
Bis auf ganz wenige Pendenzen ist die Programmierung abgeschlossen. Im Grossen und Ganzen 
steht das Programm Schlierefäscht 2023. 

Aktualisierungen finden Sie  auf unserer website  schlierelacht.ch



WERBUNG/
KOMMUNIKATION
Marco Lucchinetti, Kommunikation OK

Natürlich wird auch für das kommende Fest eine breitangelegte Werbekampagne durchgeführt. 
Für Sie sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung und wir danken Ihnen für eine aktive Un-
terstützung unserer Werbung:

Unsere Medienpartner
Bereits zum vierten Mal nacheinander sind die Limmattaler Zeitung und Radio Zürisee
unsere Medienpartner. Das freut uns sehr.

Werbung auf unserer Webseite schliere-lacht.ch
Kostenlos für Festwirte/Möglichkeit. Inhalte (Fotos/Texte müssen aber geliefert werden).
Bitte schnellstmöglich an erika@mettier.ch senden.

Werbung in der Festzeitung
Für die Festzeitung entnehmen wir die Gastro-Infos der website. Wer bis Ende Mai 2023 keine 
Infos auf der website hat, wird entsprechend auch in der Festzeitung nicht vertreten sein.

Programm-Booklet
Das handliche Programmbooklet im A6-Format 
ist da. Alle Festwirte/Marktfahrer werden gebeten 
diese Flyer in Ihrem Umfeld zu verteilen. Bitte beachten
Sie, dass alle Schlieremer Haushalte mit der nächsten
Ausgabe des SCHLIEREMER ein Booklet erhalten. 
Dieser Werbeträger sollte daher vor allem in Nachbar-
gemeinden verteilt werden.

Schlierefäscht-Plakate im Weltformat
Wer die Möglichkeit hat, ein Werbeplakat aufzuhängen, 
darf gerne und natürlich kostenlos ein solches Plakat 
mitnehmen. Vielen Dank für die Unterstützung.

Schlierefäscht-Plakate im A3-Format
Die handlichen kleine Plakat liegen bereit. Bitte bedienen
Sie sich. 

HAUPTSPONSOREN
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SPONSORING
Albert Schweizer, Sponsoring OK

WIR BRINGEN SIE ZUM LACHEN!

alle aktuellen Informationen finden Sie im Internet unter www.schliere-lacht.ch

HAUPT-SPONSOREN

PARTNER

GOLD-SPONSOREN

GAST-REGIONEN     ÖV-PARTNER     GETRÄNKE-PARTNER

VERANSTALTERMEDIENPARTNER

BAUICM
Temporär & Dauerstellen

igrietbachschlieren

…sowie viele weitere Silber- und Bronzesponsoren. Wir danken allen ganz herzlich für die tolle Unterstützung!



SPONSORING
Albert Schweizer, Sponsoring OK

Politische Werbung ist auf dem ganzen Festgelände strikt untersagt.
Dies gilt explizit auch in und um die Gastro-Betriebe am Schlierefäscht.

Werbung in und um die Beizen
Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

14. Werbung/Sponsoring
 14.1 Werbung und Sponsoring auf allen Plätzen ist ausschliesslich dem OK vorbehalten.
 Festwirte dürfen keine Werbe- und Sponsoring Abmachungen direkt oder indirekt treffen 
 und keine Werbe- und Sponsoring Auftritte bewilligen, welche die Exlusivitätsrechte der 
 offiziellen Sponsoren tangieren.

 14.2 Die Festwirte haben die Möglichkeit Sponsorenabmachungen zu tätigen, jedoch 
 dürfen die Logos nur auf Tischsets, auf der Arbeitskleidung des Personals und in Form von 
 Bannern platziert werden.

 14.3 Sponsorenbanner, Fahnen etc. dürfen nicht im Aussenbereich der Baute montiert 
 werden oder vor der Baute aufgestellt werden.

 14.4 Sonnenschirme, Barelemente, Kühlschränke, Tischtücher mit Werbung dürfen nicht 
 verwendet werden. Ausnahmen bilden die offiziellen  Lieferanten und Sponsoren.

 14.5 Produktplatzierungen vor der Baute wie Autos, Motorräder etc. sind nicht erlaubt.

 14.6 Werbung von Getränkesponsoren- und Lieferanten, welche nicht im  Pflichtsortiment
 aufgeführt sind, dürfen nicht auf Gläser, Becher, Eiskübel, Schilder, Plakaten etc. platziert 
 werden.

 Zu Kontrollzwecken müssen sämtliche Logo-Vorlagen bis spätestens
 30. Juni 2023 eingereicht werden an albert.schweizer@schlieren.ch

 Albert Schweizer unterstützt Sie im Bereich Sponsoring gerne. 



VERSCHIEDENDES /
UMFRAGE
Sabrina Berri, OK-Präsidentin

Wir freuen uns mit Ihnen auf ein 

unvergessliches Schlierefäscht 2023.

Beim Apéro haben Sie Gelegenheit, den 

einzelnen Ressort-Verantwortlichen 

weitere Fragen zu stellen.

Vielen Dank für Ihr Kommen.


